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Die Ausgrabungen auf dem Gebiete des alten Olients haben

wie bekannt schon frtiher auch fär die Erforschung des Alten Testa-

ments ausserordentlich wichtiges lvlaterial zu Tage gefördert. E¡

sei hier nur an die El-Amarna-Funde untt die Gesetzesstele Hammu-

rapis erinnert. Wotrl sind tliesen die kärzlich entzifferten altassy-

rischen und hethitisohen Gesetze an Wert nicht ganz gleich, sie

sind aber doch fär tlie alttestamentliche Wissenschaft von hohel'

lSedeutung. Währentl der Codex des Eammul'api (CH) neue, be-

sonders lehrreiche Parallelen zum Bundesbuche (Ex. 21-23) auf-

weist, werden cturch die assyrischen und hethitischen Gesetze nicht

nur das Bundesbuch, sondern auch gewisse gesetzliche Bestandteile

rles I-,eviticus und Deuteronomiums (vorwiegend das deuterono-

mische Zivilgesetz und das I'teiligkeitsgesetz [I-,ev. 17-26]) nåiher

beleuchtet.

Die altassyrischen Gesetze (AG) sind schon in mehleren ilber-

setzungen zuglinglich: I{¡Ns Esnr,or,r, Ein altassyrisches Rechts-

buch, mit einer rechtsgeschichtlichen Einleitung von Peur, Kosou¡-

r¡n, Berlin 1929; V. Scunu,, Recueil de lois assyriennes, Texte

assyrien en transcription avec traduction française et index, Paris

1991; Monnrs J,rsrnow, An Assyrian Law Cotle, The Journal of

the American Oriental Society, Vol. 4L, I'ebruary 1921; KNw
Tñ,lqvrsr, Fornassyriska lagar, Tidskrift utgiven av Juridiska

Föreningen i Finland 1921; O1d assyrian laws, Översikt av Finska

Vetenskaps Societetens Förhandlingar. Bd. LXUI 1920-1921.
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Avd. B. No 8; A. G' I.,rn' Gamle assyriske love, trarrskriberet og

oversatmedbemerkningertildeforskjelligeparagrafer.Viden-
skapsselskapets skriftcr, IL Hist. Filos. I(lasse. 1928. No. 6.

Kristiania 1924. Dazu ist noch P¡ur, I(oscÉÀKEB' Quellenkritische

Untersuchungelì zu iten altassyrischen Gesetzen, I-'eipzig 1921' be-

sonders zu errv¿ihneu. Die hethitischen Gesetze (EG) sind übersetzt

worden: von HurNnros ZrMMonr (unter Mitwirkung von Josex-

Nps F'msomcu) uuter dem litel uHethitische Gesetze aus dem

Staatsarchiv .r,on Boghazköi (um 1300 v. Chr.)rr, Leipzig 1922, unrl

von FnÉoúnro l{nozNi unter dem Titel Dcoate hittite pr"ovenant

de I'Asie Mineure (vers 1350 ar'. J. C.). 1* partie. Transcription.

traduction française, 26 planches. Paris 1922tr'

Die reclrtsgeschichtliche Beileutung der assyrischen und h¡thi-

tischen Gesetze bat ausser Koscn¡Knn besonrlers Éoourrnn Ouq

(uun recuoil de lois assyriennesn, R'evue d'assyriologie' XIX' vol'

1922 uncl úres lois hittitesl, Revuo historique tle clroit français et

étranger No. 3. Juillet--+eptembre 1924' P' 3?8-436; auch als

separatdruck ersclúenen) hetvorgehoben. BeiläuÍig haben diesc

verfasser auoh auf einige babytonische und israelitische Paralleleu

hingewiesen, aber von eiler genànen lergleichung d.er betreffendeu

Gesetze abgesehen. Der Verfasser dieses Aufsatzes hat clas verhältnis

jenerGesetzezumAltenfesta¡nentindemArtikellUudetassyria-
laiset ja heetiläiset lakilöyitöt ja niiden morkitys vanhalle Testa-

mentiller (Teologisk lid8krift * Teologinen Aikakauskirja' Ilelsinki

1922, V. 9-10; 1923, V. 1-3) behandelt' seitdem aber mehr Ma-

terialgesammelturldneueBeobaclrtungengerraclrt.Diewich.
tigsten Ergebnisse derselben sollen hier mitgeteilt werden'

wie in cll.untt im Alten Testament (aT) werden tlie meist'en

0esetzesparagraphenindenâsßyrischenunddenhethitischenGe-
setzen auch mit DwennD eingeleitet' Abor T.,u'r'qur8.I macht darauf

aufmerksam, dass fär die AG noch ausserdem eine auf clie r'\t"ennp-

sä,tze parenthetisoh folgentle wendung ubtúcrùi ulttø'i'wû,{ eigenttin-

lich ist, tl. h. class das vergehen erst genau un[ersucht und festge'

stellt weraten mlñs, ehe die Strafe verhängt werden darf' ['tit'

diese WentÌung, tlie in CII fehlt, lassen sich im Deuteronium ge-
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nâue An&logieu nachn,eisen. iJo heisst es z. ll. Dt 1E: 16, dass

die Sache desjenigen, tler einen ¿ndelen zum Götzendienst verlei-

ten will, elsl, xorgfåltig urtersucht, geprtift und erforseht, rverderr

mrlflsD, bevor dic Todesstrafe äbcr ilur verhängt l'erdcu liann. Vgl.
¿uch Dt 17: 4, 6. Im letz,tgenannten Verse wird ausserdem ver-

ordnet, dass die Vollstreckung cincs 'Iodesruteils nul auf die Aus-
s¿ìge von Zeugen hiu, wenigsteus von zwei oder drei, elfolgen darf.
Auch die Sache desjenigen, rler tles }leineids angeklagt ist, soll rge-

nau untersuchtl werden (Dt 19: 18). Wie eine ähnliche Unter-
suchung iu Israel tugestellt \\'urde, ist in einem besonderen Falle
(Dt 22: 13-21), rvo clel junge Ðhcmann bchtruptet, seine lìrau sei

keine Jungfrau gewesen, tlrastisch und anschaulich geschildert.

Irür tl¿s ¿ssyrische Untersuchungs- untl Strafverfahron ist der in

|i 40 (V, 42--106) behandelte Fall __ SLrafverfahren gegen eine

Hure, die verschleiert angetrofferi wird. -- sehr lehtreieh. hn gros-

sen und ganzen ist d.ie Prozcrlul in beiden F'ii,llen dieselbe: det'

KlËiger muss Be\\'eise und Zeugen vor das Ciericht bringen .- in
Israel vor rlie Statltältesten, die im Sbarlttore Bassen, in Ass-vrien

in clen Ðingang des königlichcn P¿lastes -, urd erst nach Ver-

nehmulgì der Zeugen wird clie Sache entschieden. Auch das hethi-
tische Gesetz kennt Zeugen untl den l(önigsthronl als Gerichts-

ståitte (N:o I $ 72, nach ZnrrrrmnN). Dcr Ausdruck r'Ior des Palas-

tesr, cler in den assylischen Gesetzen oft vorkommt, begeglet uns

¿ruch in den lrethitischen Gesetzen, z. B. II $ e+, 85. Dl(önig{rgelichtu

rvird ausdrtlcklich I S 46 b, II $ 11, 68, 61 errvähnt. Neben diesem

kommt noch uclas Gelicht der ll-rch¿ngesehenenrr, il. h. del hohen

Wtildenträger vor', das allem Anschein nach eine niedrigere Instanz
bedeutete. M¡r,n rvird sich jedoch nicht klar, rvorin der eigentliche

Unterschied bestand. Es mag nur dar¿n elinnert werden, dass in
Lsrael nuÌ ausserordentliche, besonders schwierige Fåille vor den

I(önig karnen (vgl. 2. Sam. 14: a ff.) und class nach Dt L7: I ff. alle
schwierigeren l¡älle dem Zentralheiligtum vorbehalten wulden, wao

r Thron ist hier eine blosse Vermuüung; HnoznÍ ($ ?f) übersetzt rle

uragasin du roi¡. Zu diesem Ausdmcke ist vielleicht zu vergleichen rGe-

richtshalle Salomosu '1.. Könige ?t,7.
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¿ut eine Rivalitåit der höchsten priesterlichen und der weltlichen

Cærichtsbarkeit hinileutet'

DieArtundWeise,wietlieGesetzgebersichbemähen'dieAuto-
r,itåt des Richters aufreohtzuerbalten, hat bei den Israelitern und

beitlenHethiterneineauffallendeÄhnlichkeit.SowobldasDeu-
teronomium (Ll:LZff.) als auch das sonst so milde hethitische

Gesetz(II$68)setzenauldieBeleicligungdesGeriohtstlieTodes-
strafe - die Verspottung des königliohen Gerichts wird sogar mit

der Ausrottung der ganzen Familie cles schuldigen bestraft (n'sein

Hauc soll zu einem Trtimmerhaufen rxerclen'n)' Tielteicbt ist hier

¿uchEx.Zl:ilTheranzuziehen'wocs}reigst:nGotteo]]st.dunicht
lästern und einen Ftirsten in tteinem Tolk nicht verwänschen'u

Allerdings steht hier nicht auedrücklich' dass es sich um' eine

SchmåihungdesGerichtshandelt,abermirscheintes,alsobdie
ExegetenimReohtesind,dievermuten'tlassmitderGobtesläste-
runghierauchdiesclrmfihungdesanrHeiligtumwaltendenpriester-
lichen Gerichts mitverstanden rrerd'en kann' Der uFllrstl (vielleicht

tlas Geschlechtshaupt, wie Gen' 34:2) wilrtle dann itie weltliche

Obrigkeit und Gerichtsbarkeit vertteten'

Wie AT (vgl. Num. 6: 11ff') und CII ($ 132) kenni auch AG

($$ 1?, 22, 24) ein besonderes Mittel, in gewissen zweifelhaften

Fä,llendieWahrheitausfintligzumachen:dasGottesurteil.Essei
auchbemerkt,dassessichinallenhierangeftihrtenFlillenum
einen lihnlichen Rechtsfall' den Ehebruch' bantlelt'

AuchdiestrafprinzipiensindbeidenhierbehandeltenTölkernin
mancher l{insicht dieselben' Die i n d i vi d u e I I e V e r g e I t u n gs-

lehre,nachilerjedernurftlrseineeigeneSchultlbtissensou(Dt
24: t6), treifen wir auch in AG ($ 2) an: wenn eine Frau Vermes-

senesgesprochenhat,sotrtigteiefiirihreschrrltltlieYerant.
wortung; oihrem Gatten, iluen Söhnen' ihten Töchtern darl rnn

(deswegen) nicht nahetreten'r In den hethitiscben Gesetzen kommt

diesesPrinzipnichtvor,wohlaberineinerlnschriftausdeml.6ten
Jahrhundertv.Chr.,woeinKönigerklåirt'dass'wenneinKönigp-
sohn ein Verbrechon begelt' ihrr der Kopf abgeschlagen wird'

dassmanaberseinerFraunichtsBöseszufügenwird'nochseinen
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Kindern, noclì scincm Hause (Cuq, a. år.(). S. 454'f..). Angesichts

diesel Paralleleu, clie aus dern 2. Jalu't¿rusencle hetstalumen, ist cs

höchst unwalrrscheinlich, cl¡lss I)t 24: 16 et'st auf Cirund von Ez. 18

entst:rntlen w¿ir{r, $'ie fläher oft gcfolgcrt n'rude. Es kisst siclt nun

weiter schlicssen, tlass Dt 24: 16 älter ist als 2. Körr. 14: 6, wo der

Verfassel schon dcn ltönig Arna4ja (im ersten Viertel des 8. Jhdts)

nach jenem Prinzip verfabrer lüsst. I\lan sieht, tlas lì'iuzip war

auch in Israel vcrhåiltnismüssig frtih bekanlt und liöchst 'i't'¿hr-

schcinlich auclt gesetzlich fixiert, ob¡¡leich es nicltt immer beiolgt

wulde.

Gegenäber clel alten rohen Sittc der Blutrache rvnL cs in recht-

licher Hinsicht ein grosser Fortsclu'itt, dass rlcr Gesetzgeber einen

Unterschied zrvischen vorsåitzlichcr und u¡tvot'sätzlichcr Tötung

machte. D¿rdulch linrrde bei der Beruteilung tles Verbrechens

nicht uur cler objektive Ch¿rrakter desselben, wie cs oft ¿ruch im
isr¿lelitischen R,echte cler Fall ist, sondern ¿uch tl¿s }fotiv des Han-

delnden berücksictrtigt. Jener Unterschied scheint in cler orienta-

lischen Rechtsgeschiclrte selu alt zu sein. Schon das sumerische

Gesetz (SG) rnacht einen Untemchied zrvischen absichtlichem und

unabsichtliclrem Vcrgehen (vgl. JIn- u, Altorientalischer Kontmen-

tar zum Alten Testamente. I-,eipzig 1923, zu Ex. 21: ?2 f.), und

dies ist auch der Fall ir CH (vgl. $ 206, 207). Auffallenrl ist es, dass

HG von der fahr'lässigen Tötung sogar rlicsclbe Ausrlruckslveise

lseine Hand frcveltl anlvendet n'ie AT (vgl. zu Ex. 2t: 12 f., rGott

hat es seiner ll.and rviderf¿lu'en lasscnu, Dt 19: 4 ff ., HG I, $ 1-4).
Dcnsclbcn Unterschiecl rnacht auclt clas rönische Zwölftafelgcsetz

mit clen Wolten: ñi telum maru fugit rtragis quam jecitr (Cuq,

a. a. O. 414). Für die grosse ltilde cles l-IG ist es char¿kteristisch,

dtss auf rlic absichtliche Tötung, d. h. rlen Mortl keine Todesstrafc

stelrt, so¡rderr rtass sogar dieses Verbrechen dadulch gesühnt wer'-

der kann, dass tler Schuldige cinc gervissc Anzahl Petsonen, woltl

ohne Zrveifel Sklavcn, aus seiuer I{ausgerneiusch¿1t herausgibt.

Für den Fall, dass im Weichbilde einer Staclt von unbekamrter

Hand ein lllord verübt rvordcn ist, schleibt Dt 21: 1-9 folgendes

Verfahren vor: Die Stadthtiupter sollen hinausgehen urid dic Ent-

I
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fernungbiszuderrstiidterrabmessen,diesichringsumclenEr-
schlagenen befinden; ist somit die rlem Erschlagenen zunËichst lie-

gende Stadt ermittelt, so rvirrl eine junge Kuh getötet' und die

startthriupter waschen über tler l(uh ihre Flåincte. zu diesem Fallo

gibt es eine interessante Parallcle in HG I $ 6, die nach Zruunnu

lautet: tWenn ein Mensch - ein Mann odel arrch cine Frau --

in einer (fremrlen) startt stirbt, so muss tler, auf desscn (Gruntt-

stück) er stirbt, 100 Gibeschschar Feld (hernehmen)' uncl er (d' h'

derRechtgnaclrfolgerdesGetöteten)darfrlieserl¿nn(ansich)
nolrmen.llnN:olVlautetrlerParagraph:uWenncintr'I¿rnrrauf
einem anrleren F.elrle stirbt, so muss er (d. h. der EigentümeÌ des

tr'eldes), wenn cs ein freier Mam war, Feld, Haus, auclt 1 Milte'

20 sekel silbef geben, werìn es aber eine Frau war, brauclrt er (nur)

3 lt{inen silbcr zu zahlen; wenn aber tl¿rs tr'elrl des anderelr nicht

hergegeben wirrl, so rl¿r,f er (d. h. rler Rechtsnachfolger tles Getöte-

ten) hierhin 3 l\,leilen (rveit), ctorthin 3 Meilen (rveit), welche ort-

schaft auch immer daselbst gelegcn ist, ebendiese (zur zahlung)

heranziehen; wenn aber keine Ortschaft da ist, dann muss er (dar-

auf) verziclrtcn.r ZntnnRN vermutet, dass cs sich l $ o unr einen

unglücksfall hantlelt, tter durch Fahrlåissigkeit des Besitzers ver-

schuldet ist. Der Ilall rväre somit als unvorsätzliche Tôtung be-

handelt und rlulcþ einen Sch¿tlenersatz geregelt worrlen, den der

EigentttmertlesFeldeg'aufdcmdasUngliickpassierte,anden
RechtsnachfolgerdcsGetötetenzuzalrlenhat.Wennaberjemand
rlen Torl, sei es durch unglück, sei os durch eiuen von unbekannter

tland veräbten lÚortl, erlitt, und zwar auf freiem Felde' das keinen

einzelnen Besitzer hatte, so musste die urngebung, wie in AT,

irgendrvie für tlas Geschehcne verantwortlich gemacht uncl' zu die-

r*em zwecke die näcbste, in bestimmtem umkreise gelegene starlt -
vielleicht durch eine kultische I{anttlung - ermittclt werden (vgl'

Hnozufs Übersetzung: Ñfais s'il n'y a pas de champ, appartenant

àunautre,deçajusqu'àSmillesetdelàjusqu'àSmilles'alors'
quelle que soit la ville là-dedans (par I'oracle) tléterminée, alors

àceux-ciils'enprend.S'iln'yapastleville'ils'envalesmaine
videsrr). Dazu ist auch zu vergleichen CI{ $ 2s: nWenn der Räuber
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niolrt gefasst worder ist, so soll der Beraubte das, lvas ihm ab-
hanrlcn gekommen ist, vor Gott genau trngeben; rìann werden die
ortsch¿ft und der Polizcipräfekt, in deren Bczirk otlel Gcbiet
cler R¿rub stattgefunden hat, tlas, was ihm abhanclen gekommeu
ist, ersetzenl, und $ 94: u\Vcnn personen (geraubt rverden), so
soller tlie ortschaft unrl der Polizcipräfekt 1 lfine silber seileu
Angehörigcn clarwiigen.r In diesem paragraph hanttelt es siclr
offenb¿lr um einen Melschenraub, desscn Täter nicht zu crmitteln
ist. Cuq (a, a. O. S. 416) macht rlarauf ¡rufmerks¿rm, dass auch
nach tlcm salischcn Gesetzr die st¿clt lär einen \,on unbekânnter
Hand verübten Mord drrs welrrgclrt bez¿rhlcn rìusstr), rvenn lricht die
Ältesten sich durcìr Eidesleistung ftir unschullig erklåiren honntcn.

Die kolle ktive II¡r f tba,r'kei t (einer startt odcr einer tr'a-
milie) kommt sonst in HG-nur ¿l,usnahmsrvcise vor. so ist es der Fall
I, $ 19.1, $o es hcisst: rWcnn jemancl aus clcr $tarlt Lftija (d. h.
ein Ltijer) einen Menschen, sci es einen Mann, sci es eine Frau,
aus rler stadt chatti (d. h. einen I{eilriter) stiehlt und il¡n i¡r das
Land l-,fiija hinschafft, sein Hcrr ihn (dann) ausfindig rnaclìt, so
muss er sogar sein Haus hergebenrr. Ilie strafe für den Diebstahl
eines lrethiters trifft also das ganze llilus, d. h. ,ivohl rlie ganze
Familie rles schukligen Ltijers, die warrrscheinljch in rlie skl¿verei
geführt rvird. Das israelitische Gesctz (Ðx. 2l: t6; I)t 24: Z) ist im
entsprcchenilen Il¿lle viel strenger, deltn es setzt auf clen R,aub
odcr verkauf eines rsraeliten clie 'l'oclesstrafe. Bei den r\thenern
rvurde tlcr Menschenraub auch mit der Todesstra,fe belegtl bei rlcn
Römern wurtle sowohl dcr Käufer als aucrr der verkäufer eines
freigeborenen Bür.gers am Lebcn gestr,aft (Drr,r,uenN--.Ryssnr, zu
Ex. 2'l: 16). Ftir rlie Kultruverhtiltnisse Babyloniens ist CH $ t+
bezeichnencl: lwenn jemancl cinen Freien jugenrilichen r\lters gc-
stohlen hat, so wird er getötet.l Dieser besondere Fall rvirrt wahr-
scheinlich deshalb hervorgehoben, weil Erwachsene rvohl relativ
selten gestohlen wurden.

Die Blutrache (ein überbleibsel dcs in rler Nomadenzcit
gcltenrlen lìechts) wulcle schon in clen ålteren alttestamentlichen
Gesetzen durch Âsylrecht gcmildert uncl rlurch ein geordnetes Ge-

1
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ric|tsverfahren immer mehr eingeschl¿inkt, jettoc[ im alten Israel

nicht völlig überrvunden. cI{ kennt die Blutrache nicht mcht'.

Dies ist auch in den assyrischen uud den hcthitischen Gesetzen

der Fall. Doch gibt es einige Ausnahmefålle, rlie an Privatrache

erinnern und viclleiclrt als R¿st des alten Faustrechts anzusehen

sintl. Obgleich tl.ie Vollstreckung der Strafe nach AG und I{G
in tler Regel der staatsgervalt zugehörte, ist es doc[ auffallend,

dass sie ausnahmsweise bisweilen dem überlassen wurde' der Un-

recht erlitten hatte. AG II 16-21 heisst es nach Tlrr,qvrsr, a. a. O.

S. 37: ult one of thc brothers of an undivided estate commits

homicide, he shall be handett over to the owner of the human life.

The owner of the buman life either kills him or pardons him and

takes his share.t Dcr Ausdruck mrvnsr of the hum¿n lifen erinnert

[ier lebhaft an den hebräischen b*,i, der für seinen gctöteten näcþ-

sten Verwanrlten einzutreten hat (vgl. 2 Sam. 14: 11, Dt 19:6;

Num. 6:8). Die Wendung rrthe brothers of an undivided cstate¡r

ist alieselbe wie Dt 26: 5: Dwenn Brätler beisammen (tl. h. in der

ungeteilten Ílinterlassenschaft) rvohnen.u HG No II $ 88 hcisst es:

rWenn ein Mann eine Frau im Gebirge ergreift, so (gilt) (nur) dcr

Maon als Frevler, und er muss sterben; lvenn er sie aber im Hause

ergreift, sro hat (auch) die Frau gefrevelt, (auch) ttie tr'rau rnuss

ttann sterben. Wenn der M¿nn sie (beitte) ertappt und elschlåigt,

so (fintlet) Strafverfolgung gegen ilur nicht (statt),r l-Iier wiril also

¡icht nt¡r tlie Frau sonrlern auch der fremde lüitschuldige der l{ilþ
kür des hintergangenen Ehemanncs preisgegeben. Nach dem fol-

gentlen Paragrapheû ($ 84) steht dem Ehemanne auoh in dem Falle,

dass er die Schuldigeû vor das Gericht bringt, das Recht zur Be-

gnadigung ocler Bestrafung derselben zu. Das Prinzip, rlnss tlie

Strafe tles Ehebrechers davon abhängig ist, wie der Ehemann

seine chebrecherische Frau bestraft, begegnet uns auch oft in den

ass-vrischen Gesetzen ($$ 14, !6,22 untl 28). Hier wird niclrt nur

die eheherrliche Gewalt des l\{annes äber seine Frau in vollem

Masse gewärcligt, offenbar besteht aucb das Bestreben, die beiden

Schulrtigen in derselben Weise zu bestrafen.

Der Rechtsgrund,satz der Talion, det solvoltl in AT wic in
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(llL so reichlich angewandt wild, koutrttt ¿ruch in AG vor z. B. $ 51,

spielt iùber hier keine ltcrvgrragenrlc llollc. In HG ist keine Redc

rlavott. Wenn dcr Eltebrcclxrr k¿striert rvirtl (AG $ 16)' so hat die

Strafe hier dieselbc sinnbiltlliche Betlcuttrng rvie Dt 26: 11f' (:
AG $ S) unrt (llf 195, rvo iluch (ler 1lütor iln rk¡rn f-iliede bestraft

s,ilrl, mit denl r;l' clas Verbrechcrt begtlttgeu h¡rt. Sogar die sonder'-

b¡lre Bestimmung, class del' Vater rler vergerv;r,ltigter Julgfratt
clie Ehefl'au rles 'Iüters vergelvtlltigen lassen kann, -_ ein Gesetz,

tlas uns bcsontlers grilusanl uud utlgetecht vorkommt - muss

rv¡hl ¿rls {er Austlr¡ck cines se}rr wcitltel geholtnn Talionsgcclan-

kcns :rufgefasst rverrlelr (Ati $ 5a).

Ztt Dt 25: 11f., \'elche Stelle frühel in AT ganz allcinsteltenrl

w.xr, gibt es jetzt, wie stlcben angedcutet wul'cle, cine treffcndc

Parallek: in r\G $ e. Der Anschaulichkeit wegen mögen beide Stel-

len hicr angefährt tl'ertle¡t:

Dt 26: 11-12.
' rVenn ì[iinner ntitein¿rndel r¿ufclt und rtas \\¡rrib cles eilcll

herbeikommt, lnt iltren l{i¡,nn ¿rus dcr }l¡rnd flessen zlt reissen,

der ihn schltigt, unrt dabci ihre lfand ausstreckt und ihn bei

seiueú Schamteilelt packt, so sollst tlu ihr rli.r ll¿Ird ablta¡eu

ohnc einen Blich tles Mitlcitls.u

AG $8.
uGesetzt, cine Fran ha,t irt Streit dic Hode eines l\f¿rnnes ver-

letzt, sto soll man ihr einen Finger abscltneiden' Gesetzt aber,

ein Alzt hat (zrvar) einen Verbantl iugelegt, unrl (gleichlohl)

ist rlie ardete Ikrrle von ihr infiziert rvorden (und) hat eine

[Schlwclhurg bekommcn, [o]der [auch], sie hat im Streit (auch)

clie andere Horlc verletzt, so soll man ihre beiden lAugcln her-

ausrcissen.¡>

Dass cs sich in beidelr Gesetzen n¡r deltselben ll¿rll lttrndelt, rvird

noch dcutlic:lìer, \t'cnn man LXX hcrilnzieltt, die ¿n Stelle des

verhüllenden hebrtiischen Ausdrucks fär' männlicher Geschlechts-

teilr¡ c.ur:n tputlcntlau of ôtöupo, lilie beid.en Hodenl hat - also

gcnau rvie i¡ AG. Die Übersetzung dcs ¿ssyr.iscþen 'Iextes ist nicht

L



794 A. F. PuuKr(o.

ganz sicher; tter sohluss desselben wird von ERrcloll., Lle u. a.

als Zerstörung cter Augen aufgefasst, Ter,r,qvrst ttagegen vermutet,

dass es sich um die zerstörung rter Hände, eventlell der Daumen

handelt, was aüt strafgeschichtliohen Grtinden leichter ru vel-

stehen wåire (vgl. Richt. 1: 6). Die exemplarische Strenge der

strafe ist wohl weniger darauf zurückzufähren, dass man die scham-

losigkeit d,es weibes bekämpfe[ will, als vielmel[ auf eineu ver-

deckten Dëimonenglauben. vielleicht wird auch an eine vcruich-

tung der Potenz gedacht.

Auch tolgende Fåillc sind meiner Ansiclrt naclt Parallelen:

Ex. 91: 18 ff.
uwenn Mtinner in streit geraten und cs schlåigt einer den ande-

ren mit einem steit oder einer Hacke (?), so dass ei zwar nicht

stirbt, aber bettlåigerig wird, so soll, wenn eÌ wieder aufkommt

und an seinem stock im Freicn unùrergeben kann, iler Tåiter

straflos bleibeu, abet clcn Yerdicnstausfall ersetzen uutt i h n

heilcn lassen.D

IIGNoI$10.
lWenn jemantt einen Mcnschen verlctzt, ihn böse zurichtet, und

(so) ihn arbeitsunfåhig maclrt, so mrlss cr ftir ihn einen (anderen)

Mensohen geben und in sein Haus hineinfilhren; sobald er aber

(wiecter) gesund wird, wenn er (überhaupt) gesuntl rvird, so

braucht er ihm (nur) 6 sekel silber zu zalilen, ¿uch muss eben

tlieser ftlr d,en Arzt den L,ohn bezahlen'r

cH $ 206.

uwenn jemantl eiileu anclereu l¡ei einer Zänkerei geschlagen und

ihm eine Yer.ryundung beigebraclrt hat, so soll jener Mensch

schwören: Þabsichtlich Trabe ich ihn uicht geschlagenu und s o

den Arzt b ezahlen.u (Die folgentlenParagraphenbestim-

men dcn scharlenersatz für tten Fall, dass der velletzte stirbt.)

wie man sieht, sind die Gesetze verschiedenartig formuliert, be'

hancleln aber höchstwahrscheinlicli einen und denselben Fall. cE

setzt ausfuücklich eine lnabsichtliche Handlung des Streitendeu
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voraus, del' dem ûnderer schaden zufiigt. Dies rvird ¡uch iu Ðxo-

dus der Fall scin, rveil rler Geschåitligtc keitten schadenersatz für

sein Leitlen erþält, \\'oraug Ìr¡¿¡n wolìl schliessen katltr, tlÙss er auclt

teihveise schuld am stleitc gehabt hat und der Gegner wohl im

Jålhzorn u¡d oþnc Vorbedacþt geha¡delt hat. In dem l¡¿r,lle, class

der Verletzte sterben rvürrle, würrfe scin Gegner nach AT der Blut-

rache anhejmfallen, clie allerrlings cltuctt clas As1'lt'ccht gemildet't

wircì. weil cH tlie Blubrache uicht rnchr kennt, so sebzt cr für

dcn entsprechenrlen Fall ntu cinen schadenersatz vou l/r---1/r ntine

silber. llG ist rvobl so zn vcrstehcu, dtlsrl der schulttige cine I'cr-

son (N'ohl einen sklar.en) in das Haus clcs Yerlel,zten schicì<en rmus'

tler rlort so lauge Arbgit tun muss, bis clel' Iiì'allke gcþeilt isi. Diese

Regelung tler ADgcìegc.nheib cntspÌicltt genau dcm iri AT crwêilur-

ten lVet'dielstausfalþ. Fti¡ deri Fall, dass rler Terletzte stirbt'

kornmt lvohl FIG No II $ SS in Betracht, rvo es lteisstr Dwcnn von

l[enschcn, die miteinaurler streiteu, (eiuer) stirbt. so lilNS er (iI. h.

der Totschlåiger') L Perso¡r gcben.u

Dass der ganze alte or,ient über rnitncne Rectrtsfiille iu del'seþ

ben Weise urteilte, mag durc\ folgende Beispiele veranscha¡licht

nerden. 'ht.F;x.2L 22-24 (Verbot die I-,,eiblcsft'ucht zu

velIetzen) gibt es jetzt folgende vier Parallelen:

Ex. 21:22-"24.
rwerur ]\{äiluer sich raulcn und d¿bei ein schrvangeres weib

stosselt, so dass ihre l-,eibesfrucht abgeht, ilal¡ei abcl kein wei-

tcrer Schaclcn entsteht, so soll tter Schuldige um s o v i c I

Geld getrüsst werclen, als der trlhernann cler Frau
ihrn auf elleg[, uncl soll es gcbetr für 'die Fehlgeburt''

Entstcht aber ein bleibcnrler Schaden, rl:rnì gilt: Leben um

I,ebetÌ, Auge um Auge, Zahn um Zirhnl u. s' rv.!

AG $ 4e.

rcesetzt, ein Mann hat die G¿ttin eines Mannes geschlageu und

hat sie ihre I,eibesfrucht hinn'erfen lassen, so . . . . . clie Gattin

cles Mannes uncl dem entsprecltend' wie der }fann ihr

gegenüber verfalìren Ìrat, soll mat ihr gegenüber verfalucn.

t-
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tr'är ihre Leibesfrucht soll er ein 'I-,eben' im vollen 'Werte er-

setzen, Gesetzt aber, diese Frau ist gestorben, so soll man den

Mann töten. Für ihre Leibesfrucht soll er ein 'L,eben' im voþ

len \\¡erte ersetzen. Unrl gesetzt, ein Sohn des Gatten dieser

F'rau ist nicht vorhanclen, man hat seine Gattin geschlagen

untt sie hat ihre Leibesfrucht 'hingervorfen', so soll man für

ihre Leibesfrucht clen, der sie geschlagen hat, töten. Gesetzt,

ihre L,eibesfrucht war ein Mildchen, so soll er leiliglich ein 'Le-

ben' im vollen Werte etsetzen.n

HGr$u.
u\Yenn jemand. einer fleien Frau ihre LeibesfrucTrt abstösst'

wenn es rler 10te Monat (war), so muss er 10 Sek el Si 1b er
zahlen, \\¡enlì es der 6te }tonat (war), so muss er 5 Sekel Silber

zahlen; clann tilgt er seine Schuld.u

($ 18: >Wenn jemand einer Sklavin ihrc I¡eibesfrucht abstössb,

wonn es tler 10tc Monat wal', so müss er 6 Sekel Silber zahlen.rr)

sG I $ 1,2.1
rWenn jemand die Tochter eines Mannes (zufåillig) stösst uud

ihr die L,eibesfrucht abtreibt, so s o I I er 1 0 S e k el Si I b e r

bezahlen. 'Weun jemantl die Tochter eines Mannes (absichtlich)

stösst, so soll er r/, Mine Silber zahlen.u

0H $ 209, 210.

rWc'nu jemand die Tocnter cines andeten schlägb und eine

Fehlgcburt verulsacht, so soll er 10 Sekel Silber ftir ihre

Ireibcsfrucht zahlen. Wenn jenes Weib al¡eÌ stirb[, so soll man

seine Tochtet' tö[en.u

($$ 211-214 behantteln den F'all unter ÌÙücksiclrt auf soziale

Abstnfung.)

Ex. 21:22 ist an Stelle des unverståintllichen ¡'-\b¡: wohl aù¡::
¡filr rlie I'chlgebultr zu lesen. Dass Schieilsriclr[er, n'ie oft ver-

mutet lvurde, nier nicht in Bebraclrt konrmen können, geht schon

¿tus dem ¿rlttestamentlictrcn Texte hervot, wo es ausdrticklich

r Nach Jirku S. 95.
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neisst, dass tler Ehemann der verletztcn Frau rlas Sùrafgelct be-

stimmen kanr'¡. I)ieses Strafprinzip komurt ¿rr¡ch in AG unrl IlG
insofern zul' Anrventhtug. als die Vollsbreclrung der Strafe bis-
n'eilen vom Ermesscu rles leitlenden Teils abhåingig gemacht, rvirrl.
Von den angeftinrten P¿tlallelen stehb *'ohl AG rter Exodusstelle
insofern am nächstel, als cs sich in beiden um die rFrau des

Mannesu h¿nclelt. Der Austlrucl< xlie Tochter des Mannesu -
wcnn cl' nicht einc Stanrlesbezeichnung, ebwa eine freie Frau, isb

--- kann schwerlicn eine llezcichnung fär die Flau in der ei-
genilicllen patriarclnlisctreu Elte sein, sondern vielleicht für tlie
tr'rau in der s. g. Sadik¿-Dhr, für d.ie es char¿ktsristisch ist,

d¿ss ùie Frau niclrt bei ihrem I\[anne sortder¡t bei ihrem Vater
wohnt. Zu den angefühlten SG- und CH-Stellen bildet wohl AG

$ zt eine Parallele, die heisst: rrGesetzt, r.ilt tr{¿run hir.t ttie Tochter

eines Mamres geschlagen und h¿rt sie ihre Leibesfmcht 'hinwerfen'

liulsen, man hat (es) ihm berviesen, ilur übelftiltrt, so soll el'2 T¿ì-

lentc 30 l\{incn lllr;i geben, 50 Stock.qchltige soll ma¡t ihm vr:tsotzetr.

einen vollen Monat soll er 'l(önigsdienst' tutt.r Die I(asuisüik. d. h
die Beröcksichtigung aller iu BetrachI kommenden r:inzelnen Flille,
ist in IIG auf die Spitze gr,rtriebert, wo sogat rlaranf Iìticksichl ge-

nolnmen wird, in rvelchem Stadittr¡t tler Schrv¿rnget'schaft ilie Ver-

letzung stir[bfindct. I)azu wtirde ¿mch ll,rr,r,qvIsts libersetzung
von AG $ 5o stirnmen: DIf íù nan strikes iì matì's s'ife no[ yet atl-

v¿r,ncerl in plegnancy a¡rct (thus) cfl,uses her to rnisclny-, he shn.ll

atonc for this crime b.rr paying bwo Lalents of learl.r So h¿rt attch

Scnnrr, die Stclle verst¿lndcn. Er übelsetzt: rSi clrrelqu'utì tlne

femme mariée non encore grossie frappcl etc. EuDtot,n, f:ttr u. ¡t.

äbersetzen ¿lber: r- -- rtie Ga[tin eiles M¿uures, rlie nit',rrt

gross werden lässtir, wodurch jetloch der Sinn cles Satzes uuklar
rvird. Zu ¿rntleren Velmutungerr in betreff rlcs Ausdrtrcks ilâ ilIrtrit-
bîtur siehe l¡rp S. 43, ro. Vg,l. iurch AG $ 51, lvo der Talionsgerlaukc

klipp und lcl¿rr. rvie Ex. 2l: 23 f . ausgesprochen rvtrd: rGesetzt,

ein l{ann bat eine Dirne gescltlagen und hat sie ihrc Leibesflucut
'hinrverfen' lassen, so soll man ihm Schlügg ftir Schlåi,ge versctzetì,

eirì 'Lrbcn' soll er im vollen \\¡lrte ersetzen.l
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wenn man allc hier behatrdclten Gesetze überblickt und mis-

einander vergleicht, so kann man ¡richt unüerlassen, die grosse

Milde zu beobacltlen, die SG und HG auszeichnct'

warum die Gronøaerrückunç¡ ein schweres Terbrechen isb, ist

aus AT allein, obgleich tlas bet¡'effende Terbot dort oft erwähnt

oder darauf angespielt wird (Dt 19:14; 27:L7; Hos' 6:10; Spr'

22:28;23:10; Iliob 24:2), nicnt cleublich ersiclrt'licb, wird' aber

durch altorientalische Parallelen, die iebzt zw veúügung sbehen,

vollkommen klar. Diese Parallelen sincl folgende:

HG II $ r3, r+,

rWenn jemanil die Grenze eines Feldes lveiht, so soll er 1r ' ' ' ' '
hinschaffen, rler Eigentümer des Ileltles soll vom Fekl 1 Gibesch-

schar entnehmen, dann es nehmen; wer die Grenze weint,'soll

1 schaf, 10 Brote, 1 Krug Bier spenûen, dann wirrl er ilas Felil

wieder reinigen.r

D'wenn jemantl ein Fekl errvirbt, dann soll er die Grenzc weihen,

Feinmehl nehmen, es dem Sonnengobte n'eihen und soll '' ' ' ' ' ''
sagen.(ob)dcrsonnengott(oder)derGottTe$up(angerufen
rvird), rlas m¿cht heinen Untersciriecl'r

AG (Tafel 2) IV 11-19, 20--28'

r'wenn jemand die Grenze seines Nachbars ein grosscs stück

verrtickt, und man h¿t es ihm bswiesen und ihn überfährù, so

soll er dreimal soviel Feld zurückgeben, wie er sich angeeignet

hat; man soll ihru einen Fingcr abhauen und ihm 100 stock-

scbläge geben; einen ganzen Monat soll er 'Königsiliens[' tun.l

uwenn jemantl sich ein l<leineres stiick Felct mit zisternenl an-

eignet, uncl man hat es ihm bewiesen und ihn überfülut, s0

soll er I Tatent Btei geben und dreimal soviel Feld soll er zurtick-

geben, wie er sich angeeignct hat; man soll ihm Ó0 stockschlÊige

versetzen, und eincn ganzen Monat soll er 'Königstlicngt' tuo.l

I ZtmtEnU Yermutet hicr de¡r Nanren eines Opfertieres, HnOzN* hält

aber rOpferpriestcrr (sacrilicateur) filr wahrscheinlicher'

1 Nach Lrn.



Dio altassyrischen u. hethitischcn (-icsetzc u. das Alte Ttrstatueut. f39

Altägyptische P¿irallele (bei Anor,n ERM,IN, tsine ägyptische Quelle
cler rSprtiche Salomosr, 1994, S. 90; vgl. Deutsche Literaturzg

1924, s. 1325 ff.):
rEntferne nicht einen Grenzstein auf den Grenzen der Äcker -
Sci nicht gietig nach einer Elle Ackem und greife niclrt die

Grcnzen einel Witwe an. - (Darum) htite dich die Grenzen

cler Äcker lnzugreifen, tlamit dich tlel Scluecken niclrt hole.

Man erfrcut Gott durch die Nacht des }fondes, cler rlie Gren-

zen der Äcker scheidet.D

Altbabyìonische Beichtfrage (rr¿rch Jlnr<u S. 88).

{I-Iat er) falsche Grenze gezogcr, rechte Grenze nioht ziehen

l¡rssen, Grcnze, M¡uk uncl Gebict verrückt?r

f)ass alle diese Gesetze eineu religiösen Hintelgrund haben, geht

am besten aus HG hetvot, \Ío es ausdrücklich heisst, dass die

Cilenzen dulch gewisse Zcremouieu dcr Gottheit gewciht rvr¡rden

unrl somit als heilig galtcn. Bei clen Hethitern wal cler Sonnen-

gott oder rler Nationalgott Te3up dcr Beschútzer cler Grenzen.

Bei tlen Babyloniern bicss Ninartu (Niuib) bcl-kuclurrcti uGott rìer

Grenzenu (in rlen Texten aus dcr Zeit des Nabu-mukin-apli, aus

clem 10ten Jahrhunclet't) untl beþliuclurri (aus cler Zcit des lt[eli-

Sipak, um 1200), rvor¡ruf T.tr,r,qvrst mich ¡lufmerksam gemacht

hat. Bei den Griechen standen dic Grenzett unter dem Schutze

von Zttìç rÍgroc, ünd bci rlen Rörnet'n \r'ar cs Termitrus, der sie be-

schützte und dem zu Ehren jåihrlich Terminalia gefeiert wurclen.

Bei ilen leoztgenannten war es ¿uch gcstirttet, tlenjenigen nieder-

zuschlagen, der rlie Grenzcn vcrrückte (siehe l)mvutr, Deutoronomy,

zu Dt 19: 14). Es kann somit nicttt lÃ'utrtlct' ltehrnen, dass AG,

clas aucb sonst so streng ist, gerade für' jenes Verbrcchcn aussel

tlern Schade¡ersatz tlntcl anttetem noch rl¡ls ltiichste llass Stock-

schläge, clas dieses Gesetz licnnt, nåmlich 100, vorschreibt, AT
setzt kcine bestimmte Strafe auf Grelzverrtickung, hålt sic aber

offenb¿r fär sehr mcltlos. Die Worte Jesajas (5: 8): Ñ\¡elte clencn,

dic l{aus an llaus reihen, I,'ekl ¿n lrekl rückeu, bis kcin P]atz

melu bleibt, unrl ihr ¿rlleirr clie Besitzerr im Lande geworden

seirlu crinneln insofeln ¿rn tlie irngeftilrrte assyrische Parallele, als
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in beirlen von unrechtmåissiger Aneignung eines grösseren oder

kloineren Stticks vom Nachbarfelde die R¿de ist. Spr. 23:10 f.:
rVerrücke nicht rlie Grenze rler 'Witwe' und mache keinen Ein-
griff in tlel Verwaisten Äcker. Denn ihr Patron isü stark, der wird
ihre Sache s'ider dich fährenr wurde schon früher wegeû iles Paral-

lelismus n:nbx lWitrver statt ¡bu rVorzeitr vermuteb. Diese Kon-
jektur wird jetzt tlurch die obenangefülrrte altåigyptische Parallele
glånzend bestÍitigt, denn dort heisst es ausdrilcklich: lGreife nicht
die Grenzen einer Witwe an.D Der uPatronl (hebråisch -\s,i, eigent-

lich cler nåichste Verwandte, tter die Pflicht hat, das abltanden

gekommene l'amiliengnt ftit' ttie Familie zu reklamieren) ist in
Spr. 23: 11 Jahrve, dcr hier u'ie in AT überhaupt clie Rechte der

Witwen untl Waisen wahrnimmt. Eine Verrückung der Grenzen

ist also nicht nur ein Verbrechen am Eigentume des l\'[enschen,

sondern zugleich, jedenfalls indirekt, eile Sündc gegen Gott. Dem

Inhalte nach muss tlas Verbot der Grenzverrückung auch in Israel

sehr alt scin und kann nicht erst etrva aus der ZeiI cler grossen

Propheten oder des Deuteronomiuns helstamtrìen! n'ie frtiùrer, als

jene Parallelen nicht bekannt waren, oft vermutet rvurde.

Im folgenden Falle steht IIG auch formell CH sehr nahe, der

entsprechenden Exodusstelle aber sehr fern, 'wie aus der folgenden

Gegenübetstellung hervorgeh t :

HGrS76.
rWenn jemald ein Rind, ein Pferd, ein ìlatrltier, einen Esel

einspannt und er (es) stirbt oder tler'\Yolf es f risst oder

es (sonstwie) urnkornrnt, dann mùss er ihm llrsatz (dafür) geben,

wenn er aber sagt 'dttrch clie Il and Gottes vielmehr

ist es gestorben', so muss er das beschwör'en.l

OH $$ 244 \. 24s.

>Gesetzt, jernand. hat ein Rinct (otler) einen Esel genietet, und

tlann hat auf dem Felde ei n Lör'e das (Ti er) ge tö [e t,
so ist dies Sache seines Eigenttlmer$.u -
rGesetzt, jemantl hat ein Rind gemietet, dartuf hat e i n G o t t
es gesc hl n ge n, s0 d¿rss es gestorben ist, so soll der Betref-



Die altassyrischen n. hethitischen Gesetze u. das r\lte Tcstamc'nt. 1ål

fencle, der rlas llind genietet hat, bei einem Gott s c h w ö-

r e u und daraufhin unbehelligt gelassen werden.l

Ex. 22: 9-12.
rWenn jemand cinem aucleren cincn Escl otler ein Rind oder

ein Schaf, kurz ilgend ein Tier zum Hùten übergibt und rliescs

umkornmt oder ets'as bricht oder l'eggeschleppt rvirrl, ohne

dass einAugcnzeuge tlafür daist, so soll cs ein Ei cl bei Jahwe
untel ihnen zum Atstrag bringeo, ob der Betreflenrie sich nicht

am Eigentum tles a,ncleren vergriffen hat, und der Eigenttimer'

muss den [Vellustl hinnchmen, utrtl jeuer bl¿rucht nicltt zu er-

sctzen. Ist cs ilrm aber gestohlcn woLtlen, so soll cr dem Eigen-

tümer Ersatz leisten. Ist es zerrissell rvordcn, so mag

er es als Berveis beibringen; el btaucht ftir das Zerrissene kei-

nen Ersatz zu leisten.'r

Wenn der Isr¿relit Jahob (Gen. 31:39) dem Ararnäer l-,abau

vorrvirft, dass er tletn Laban aucìr das ersetzen musste, was das

Raubtier zelrisscn ltatte, obgleich tlas Unglück in der Nacht ge-

schehen waÌ, so beruft et'sich aut einen Rechtsgrunclsatz, der allem

Anschein nach iur gaûzen Orient galt. Auch I{G setzt rv¡rhrschein-

lich voraus, ctilss das von einem Wolf zcrrissene Tier nur dann er-

setzt werden muss, lvelut die Persolt, cler cs an¡'ertr¿lut war, es

aus l'¿hrlåissigkeit hat täten lassen. Diesen Standpunkt scheint

auch SG I, $ 8--9 einzunehrnen, welche Stellc (nach Jrnxu S. 98)

lautet: rWeìn in ..'iner l{tilde ein l,öwe gefressen hat, so ist das

U¡rglück seinem Eigcntümer l'iderfahren.r lWenn aus einer Htirde

ein Rind vclloren gegtrngen ist, so soll lì,ild für Rintl [dem Eigen-

türner ersetzt rvcrrlcn (?)l.r Am deutlichsten spriclrt sich aber

Cl'I $ 266 u. 267 aus: uWenn irn Stall ein von Gott geschickter Un-

fall sich ereignct oder ein Löwe mordet, so soll sich dcr }lirte ror
Gott reinigen, den flufall im Stalle soll ¿ber der Besitzer des Stalles

tragen.l rWar aber der llirt falulåissig untt ist im Stalle ein Schaclen

entstanden, so rvitd der Ilirte . . . . . clie R,iniler untl Schafe et'-

setzen und dern Besitzer übcrgeben.rr

Auch folgeritle Parallelen sind fär AT lehrreich:
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IIG II 6.

uwenn jemancl ein Feuer an sein Feld legt, es dann auf ein be-

nachbartes treibt unrl (ctieses) Feld anztintlet, so muss der, der

es anztindet, clas a[gezünclete !'elcl nehmen, und rnuss (dafär)

tlem Ðigentümer des Feldes ein gutes Feltl geben, auch muss

er es (neu) bestecken.r

ßx.22:6.
uwenn Feuer auskommt untt Gesträpp ergreift und es rvirrl ein

Getreidehauten octer das noch stehende Korn oder das Feld

(überhaupt) verzehrt, so soll der, der das Ausbrennen vorge-

nommen hat, Ersatz leisten.¡r

Die hethitische Parallele lelüt nun, dass es sich auch in det'

Exodusstelle wohl um einen solchen Fall handelt, wo beim Aus-

brennen eines lìelcles das F'euer auf ein fremdes Gruntlstäck tiber-

springt. Der hebråiische Text ist hier vcrclorben. statt ¡'sr'DGe-

strttppr muss hier wohl, wie oft vermutet wor{en ist, ;rs¡: rlQtenzel

gelesen rverden (wenn nicht vielleicht Plural tles letztgenannten

wortes gemeiilt ist). Der ursprüngliche Text wircl gelautet haben:

wenn das F,euer ausbricht und ttie Grenzen (rtes Nachbarfeltles)

orreicht u. s. w. wie dem auoh sein mag, iedenfatls ist es nicht

angobracht, mit G. HoFr.ulNN und anderen älteren Exegeten den

vorhergehenden Vers (a) so zU konstlUieren zu verguchen, dass es

sich auc¡ dort um das übergfeifenlassen des Feuers ¿uf das be-

nachbarte Feltt (nicht aber um clas Abweittenlassen des$elben durch

das vielr) handeln wtird.e. Ftir Ex. 22:4 gibt es nämlich eine Paral-

lelo nicht nur in cH $ 57, sonclern auch waluscheinlich in I{G II
$ ?. alle clrei Gesetze solueiben fär das unerlaubte Àbweiden des

tr'eldes einen schadenersabz vor, d.er aber in jedem Gesetze anclers

bestimmt ist. HG I $ so gehört nicht hierher (gegen JrR u S. 97).

Der Paragraph lautet: nwenn Rinder auf ein f'eld gehen, so darf

der Eigenttimer des Feldes (sie) nehmen und den Tag über einspan-

nen; wenn dann aber tlie sterne erscheinen, so muss er sie ihrem

Eigentümer zurtickgeben.r Allem Anschein nach handelt es sich

hier um vfflaufene Tiere, wie Dt 22zl1f'. (vgl. Ex' 23:4f')' Der



T
:

Die altassyrische¡r u. hethitisohcn Gesetzo u. das r\ltc Testanrenl,. 143

Unterschierl bestelrt datin, tl¿rss nach AT die Tiere sobald als mög-

lich rlem Eigentümer zurückzublingen sind; ILG, tltrs übrigens hier

nul lìinder $icht aber auch Schafe und Esel rvie Dt) erw¿ihìlt,

gestattet, rliese Pflugüiere den Tag über einnupannen. Diese Vor-

schrift erscheint aber billig nur Iür clen Fall, dass der Eigentümer

nicht in der Nähe 'wohnt, lvie Dt 22:2 a,ngenornmen wird.

l)ie %¡vrbelei ist sowohl bei tielt Assyrern unrl den Hethi-

tern rvie auch bci den Israelitett und ll¿lbvloniern verboten, aber die

Gesetzc, rlie drrt'¿uf Bezug tìehmelt, sind glnz verschicden formu-

liert. Ex. 22: 17 heisst es kut'z: rEine Zaubcl'in sollst du tiicht

am l-¡eben hlssrttt.u Dt 18: 10 ff. n'elclen meltrele Artcn tler Zaul¡e-

rei aufgezühlt, und os wird olfenbar stillst:lrweigenrl vorausgesetzt,

rlass sie sorvohl von r\[ünnet'n wie von llt'auen ausgeübt wird. In

AG $ 47 heisst es ¿rllet' ¿usdrücklich: uGesetzü, etttwedcr eilt llattn
odcl eine llrau habcn Z¿ubet'eien gemacltt, uncl sie sind in ihren

l-Itiudcn angetloffen tvordcn, ru¿rn hat es ihnen bewiesen, sie über-

fühlb, so soll nan rlcl, der Zaubercicn gemacht hitt, töten.l (Dtrrauf

iolgt cine ger¿ue Schilrlcrung diìvolì, rvic in eilern solclten Rechts-

falle zu veLf¿llucu ist.) Nach CI{ $ I tlìuss tlcr, ttet'iu rlen Vertlacht

dct' Z¿luberei gekommen ist, siclt rlcrn Orclal ilt l'orm rler W¡rsser-

probe untcrwcrfen, uttd del l)ellunzi¿ut, muss rnit tlem Leben

bilssen. Dasselbe l¡os trilft rvohl ¿uclt dettjenigen, rter rvirklicþ

Zaubcrci getriebelì hat, so dass AT, AG und CIFI prinzipiell auf

tlemselbetr Stand¡runkte steheu. HG II $ fS bezieht sic[ rva[r-

schcinlich auf eilte gcwisse Art Schla¡¡4cnzaube¡ci, setzt lber die

Todesstr¿lfe nul' für eineu Sklaven. Der Parilgraph lautet: nWenn

ein freier ïI¿nn eine Schlange totschlügt und (dabei) den Namen

eines anderen ausspricht, so rnuss er 1 l\fine Silbcr zaltlen; wenn

(es) abe¡ ein Skl¿r,ve (tut), so rnuss dir,rser vielmclrr sterùc¡'u Schlan-

genzauber rvird auc[ Dt 18: 10 mit dem Austlr¡ck u:n:': gemcint sein.
'Was clie Bchandlung der Sklaven anbetrifft, so geben

die neucntzifferte¡ Gesetze mauchcrlei Belehrung, die ¿ruch der

alttestamentlichen F'orschung zugute korunt. \Ïi¡ lesen IlCi I $ 8:

r'wenn jemancl einen sklaven - oder eine sklavin - wuud sclùligt

oder ihm rlie zähne ausschlägt, so muss er l-0 sekel silber zahlen,

L
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daun tilgt er seine Schuld.r Dieses Gesetz bildet eine Parallele zu

Ex. 21:26 f. (vgl. auch V. 20 u. 21): ¡rWenn jemanct seilem Skla-

ven oder seiner Sklavin ins Augc schlägt, sodass er es zerstört, so

soll er ihn zur Entschädigung ftir sein Auge freila,ssen. Und wenn

er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlligt, soll

er ilur zur Entschåttigung für scinen Zahn freilassen.u FIG spricht
wahrscheinlich von del Velletzung des Sklar.en eines anderen, wie

auch OIJ $ 199, No es hcisst: rWenn jeuranrl dem Sklaven cines

anderen ein Auge zerstört oder einen Knochen zc,rbrochel hat, so

soll cr clie }Itilf[e seines Wcrtes zahlenr. Eine auffalltnde Über-

einstimmung von I{G mit 0H ist aucìr darin zu beobacìrten, tlass

naclr HG I $ 7 ilerjenige, cler einem Freien Zulme ausschliigt, rfrüheu
einc }Line bezahlen musste, - lex emenclata verlangt nur 20 Sekel

Silber - welche Summe auch Clt $ 198 ftlr einen ähnlichen Fall
bestirnmt. Diese Gesetze ergttnzen auch insofern einander, als

CH $ 199 vom uKnochenzerùrechenp eines Sklaven spricbt; HG I
$ tz sagt deutlicher: rrWenn jemand einem Sklaven - oder einer

Skl¿rvin - Hand oder Fuss bricht, so muss er 10 Sekel Silber zah-

len.u Da son'ohl llG als CH rlie Zerstörung mehrerer Zåihne voraus-

s€tzen, ist d.ie folgende Variante zu HG ($$ ? b, I b) nicht ohoe

Interesse: ñYenn jcmantl einem lreien lrlaune tlie Zåibne ausschlägt,

falls er 2 Zdhne oder 3 Zá,hne ausschlägt, s0 mrßs er 12 Sekel Siþ
ber zahlsn; bei einem Sklaven braucht er (nur') 6 Sekel Silber zu

zahlen.rr Da AT, von allen hiel angeführten Parallelen abweichend,

nur von ueinemu Zahn spricht und das Ausschlagen desselben sogar

der Zerstörung eines Âuges gleichstellt, --- \ilas sehr befremdend

ist -- so muss man wohl alten Llbersetzungen zum Trotz vermuten,
dass das hebrtlische ¡.¡ hier eine kollektive Bedeutung hat, wenn

die Vorscluift hier nicht auf einer blossen Gesetzestheorie beruht.

Fär die Ergrcifung eines fläclrtigen Sklaven setzen CH und
HG auffallenderweise dieselbe Belohnung, wie folgenile Gegenüber-

stellung zeigt:

cFI $ 17.

rGesctzt, jemand h¿lt entweder einen abhandengekommenen

Sklaven oder eine (solche) Skìavin auf dem Felde ergriffen und
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ihn sodann seirem Eerru gebracht, so wird 2 S ekel Si I b er
der Herr des Sklaven ihm geben.l

HGr$22.
rWenn ein Sklave entflieht und ihn jemand zulfickbringt, wenu

er (tt. h. der frtihere llerr) ihn wieder in Dienst 1 nimmt, so

soll er (rler frühere Herr) ihm (d. h. dem Finder) Schuhe geben;

wenn diesseits cles Flusses (cl. h. der Fintler den Sklaven aufge-
griffen hat), so soll er 2 Sekel Silber zahlenr wenn jenseits

des Flusses. so soll er ihm (rl. h. ctem Findet) 3 Sekel Silber'

zahlen.r

HG I $ 23 und Dt 23: 16 f. sind, wie mil scheint, auch Paral-

lelen:

IlGI$2s.
rWenn ein Sklave entflieht und er geht nach dem Laude Ltija,
so soll el dem, der ihn zur'ückbringt, 6 Sekel Silber zahlen;

wenu (aber) ein Sklave entflieht und er geht
nach dem Feindeslande, so tlat'f, wer ihn zu-
räckbrinEt, eben dieset'ihn rla,nn (an sich)
nehmen.

Dt 28: 16 f.
llriefere eiren Sklttvelt, tler seinem Herrn
entlauf en isb untl sich zu ctir gef lächtet hat,
nicht an seinen Herren &us. Er möge bei rlir', il
rleiner l\[itte, rvohnsn, an welcher Sttitte er will, in einem deiner

Orte, wo es ihm gefüllt; bedrücke ihn nicht.r

Die Austlrucksweise des Deutelonomiums, wo d¿rs gesamte

Israel angeredet rvird, zeigt, dass ee sich um einett solchen Sklaven

handelt, tler sich aus dem Auslande in tlas israelitische Gebiet ge-

ftüchtet hat. (Dass Vers 17 an Überfüllung der Ortsangaben leidet,

ist offenbar, tut aber nichts zul Sache.) Die hiel als Parallelen

r HnozxÍ übersetzt ¡si en marchant il le saisit

Sinn gibt.

,r, was einen besserel

i

It)
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betrachteten Stellen lassen sich auch insofern vergleichen, als der

Herr nach beiden Gesetzen seinen ins Auslanil geflüchteten Skla-

ven verliert. Die von Jrnru zu Dt 23: 16 f. angeftihrten Paralle-

len gehören nicht hierher, da es sich in den von ihm zitierten Ge-

setzen um das Verbergen oder Stehlen von Sklaven, untt zwar von

einheimischen, handelt.

Besonders reich ist ilie Ausbeute, die aus AG und I{G fûr die

Beurteilung der Familien- und Eheverhåltnisse im alten lsrael

zu ge.winnen ist. Einige hier folgende Parallelen mögen den Sach-

verhalt veranschaulichen. Über die Notzucht der verlobten
Jungfrau lesen wir:

Dt 222 26 ff..

uWenn tler Mann die verlobte Jungfrau a u f f rei e m F el de
angetroffen und der ltfann ihr Gervalt angetan und ihr beige-

wohnt hat, so soll der lt{ann, der ibr beigewohnt ha[,

allein sterben. Dem Mätlchen abcr sollt ihr nichts an-

haben; denn das Måtlchen hat kein totlcswtirdiges Verbrcchen

begangen: es verh¿ilt sich mit tliesem Falle so, wie wenn einer

seinen Näcl¡,sten überf¿illt und totschltigt. Denn da er sie auf

freiem Felde angetroffen hat, kann die verlobte Jungfrau ge-

schrieen haben, ohne dass ihr jemand zu Íhlfe kommen konote.r

AG $ 12.

rGesetz;t, die Gattin eines I\{annes hat sich auf dem f reieu
P I a t z e ergangen, ein ltlann hat sie gepackt, hat: 'Ich mõchte

dir beiwohnen' zü ihr gcsprochen, sie ist nicht gewillt, (ver)-

wahrt sich, (darauf) hat er sie gewaltsam gepaclrt, hat ihr bei-

gewohnt, man hat ihn entwetler auf der Glttin des Mannes

(liegend) tiberrascht, oder auch Zeugen baben ihm bewiesen,

dass er der Frau beigewohnt hat, s o s oll man den Mann
t ö t e n; filr die Frau gibt es keine Busse.r

cE $ lso.
rWenn jemand die Braut eines anderen, die einen lt[ann noch

nicht erkannt hat untl die im Hause ihres Vaters wohnt, ver-
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gewaltigt, iht beiwohnt und dabei ertappt \{ild, s o w i r d

jener Mann getötet; das Mädchen aber geht frei aus.u

r{0 rr $ 8s.

rWenn ein Mann eine Frau im Oebirge ergreift, so (gilt)
(n u r) tl e r M a n n a I s F r e v I e r und et muss sterben; wenn

er sie aber im llause ergreift, so hat (auch) die Frau gefrevelt,

(auch) clie F'rau muss dann sterben. Wenn der Maun sie (beitte)

ertappt unil elschlägt, so (fintlet) Strafverfolgung gegen ihn
nicht (statt).r

Alle diese Gesetze (nur der Anfang des hcthitischen Gesetzes

gehört hielher) stimmen in dem Punkte überein, dass d.er ìlantr
als schuklig, die Frau als unschuldig betrachtet 'rviltl. Der Grunrl

ist nach AT, AG untl HG darin zu sttchen, dass die Vergervaltigung

an einem unbewohuten Orte geschieht und sourit angenommel

wird, dass tlic fù'au sich gewelrrt octer um Hilfe gerufcu hat. Nach

CII geschielrt das Verbrechen im }lause, wo, 'rvie rv¿lrrscheinlich

angenommeu rvird., Zeugen sein können. Dass in AT von der ver-

lobten Juugfrau tlie Rede ist, ist nur eine fol'mellc. ab+:r keine sach-

liche Differenz, denn rcchtlich macht sohou clie Verlobung, bei tlet'

die Kautsumme fär die Braut bezahlt wird, dils I'lädchen zul Frau
des Mannes, und mit der Verlobung tritt die eherechtliche Termi-

nologie schon in Kraft. Ftiu' tlen Fall aber, class beitle scliuldig sind,
gelten folgende Bestimmungen:

Dt 22:22 (vgl. Lev. 2o: l0).
rWenn jemanrl clabei betroffen wirrl, d.ass el einer verheirateten

Fr¿lu beiwohnt, so sollen sie alle beitle sterben, sowohl rler llIann,

d.er d.er' tr'rau beiwohnte, als auch die n'rau.r

AG $ 13.

rGesetzt, die Gattin eines Mannes ist aus ihrem Hause heraus-

gegangen untl hat sich zu einem (anrlern) Ilanne, (dahin) wo
jener wohnt, begeben, tler hat ihr beigewohnt, wusste, dass sie

tlie Gattin eines Mannes ist, so soll man tlen Mann und auch

die Frau töten.r

G$ 14, 16, 16 behandeln hierher gehörende Spezialfälle.)
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rwenn tlas weib eines Mannes mit einem anderen Manne beim

Beischlal ertappt wurde, so soll man sie binden und ins Wasser

werfen. Wenn der Mann der Flau sein'Weib am Leben ltisst'

so soll auch der König seinen Untertan am [''eben lassen't)

DieFortsetzungd'esimvorhergelrendenFallezitiertenhethi-
tischen Gesetzes gehört hierher. Danach werden auch die beiden

Sohuldigen, wenn das Verbrechen im llause gescheben ist' getötet'

ja iter Ehemann kann sie sogar, weDn eï sie auf frischel' Tat er-

tappt, erschlagen untl geht selbst straflos aus' Nach diesen Ana-

logienmussmaüwohlannehmen,dassauchDt22:22voneinem
imllausebegangenenEhebruclrdieBeileist,obgleichttiesnicht
rlirekt gesagt wird. Die auffallende Strenge des sonst so milden

hethitischen Gesetzes ist hier wohl te.ilweise tlaraus zu erklåten,

dass zugleich das llausrecht des hintergângenen Ehemannes ver-

letzt wirrl. Derselbe Fall ist wohl auch in AG $ 16 vorgesehen' w0

geschfieben steht: lcesetzt, ein }tann hat bei seiner Gattin einen

Mannertapptllfu¡nhat(es)ihmbewiesen'ihnüberfirhrt,sosoll
man sie beitle töten; eine Schultt seinerseits (des Ehemannes) be-

steht niclrtu u.8. w. Der Sinn tlieses so formulierten Parappaphen

ist unklar; höchst wahrscheinlich ist er überarbeitet. vielleicht

können r,ç,ir hier den ur.sprtinglichen \\'ortlaut mit }Iilfe des ent-

sprechenden Paragraphen in IIG rekonstruicrelr, wie folgt: ucesetzt'

ein Mann h¿rt bei seiner Gattiu einen Mann ertappt und er erschltigt

beide,sogehterselbststrallosaus.DDiesePrivatjustizrvirdaber
sowohlinÀGalsinHGttadurclrgemilitert,d.assderEherrann
rlieschultligeneventue]lvordasGerichtbringenkannundsozu.
sagen von seinem Begnaitigungsrecht seincr Frau gegenüber Ge-

brauch machen kann, was auch auf ilas sclricksal des anderen

Schuldigen entscheidend einwirkt (vgl' HG II $ 84' AG $ 16'

cH$129).MitdiesemFalleistrlerobenzitierteParagraph(AG
$1s)nichtganzanalog,dennilortistdieFraulnusihn'emllause
herausgegangenrr, untl das Verbrechen ist bei tlem Ehebrecher ge-

schehen. So ist es zu begreifen, dass der Vollzug der Strafe niclrt
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dem Ehemamre ilberlassen wirrl. Aus der Formulierung jenes Para-
gÍephen $cheint hervorzugehen, d.ass es Bich hier, wie Kosorarnn,
a. a. O. S. 35, vermutet, um eine Sadika- oder murtfreie Ehe han-
rìelt, für' rlie es bezeichnend ist, cLass die Fr.au hei ihrem Vater.
rrohnt. Dass ¿ber hicr clie Todesstrafe er.folgt, $'ird kaum dar-
iluf zurtickzuführen seirr, dass rlie Frau rlic Absi<rlrt gehabt htitte,
die Ehe aufzulösen, und rhss man dicse l{onsequeuz der munt-
freien Ehe hittte bekårn1rfeu. rvollen (I(oscurrrnn), sonrlern viel-
leiclrt rtalauf, class rlas Vergeheu cler F'rau hier auch rlie Vatcrgewalt
bertihrt.

'Wic ùie Gesetze des ¿rlten Orients sich zu dcr Notzucht ¿el'

unverlobten Jungfrilu verhalten, ist aus der folgenden Gegenllber-
stelluug zu ersehen:

Ex. 22: 16 f.
rWenn jemancl eine Juugtrau, die nioht vellobt lvar, velführt
undihr beirvohnt, so soll er sie durch Er I e gun g des K auf-
gelds als sein Weib errverbeu. liVeigel't rtich aber'

i h r V ¿r t e r entschieden, sie ihm zu geben, so soll er das Kauf-
geld rler Jungflauen bezahlen.u

Dt 22: 28 f.
u'Wenn jeruirnd cine Jungfrau, die nicht verlobt ist, antrifft,
sie ergreift uld ihr beiwohnt und sie dabei ertappt werden, so

hat dcr Mauu, der ihr beigovohnt hat, d.em Vater, des Måid-

chens f änf zi g Silber' [Sckell zu bezahlen; sie aber
soll ihm ¿rls Flau angelrören, rveil er sie geschwächt hat, und er
soll scin Ireben lang nicht das Recht haben, siclr
von ihl zu scheirlcn.l

SG I $ 67 (lach Jrnr<u S. 98).
p'Wemr jenurncl tlie Tochtelr eines lvlannes gegen den Willen (?,¡

ihres \¡atels und ih¡'er Mutter entführt, sie aber nicht
e l k e n n t, so soll er zu ihrem Yater und ihrer Mutter 'Gebt
sie los' (?) ! sagen, unrl rland soll ihr Vater unrt itu.e Mutter
sie ihn zur Ehe geben.a

lWenn jemanrl die Toclrter eines ilIanlres gervaltuam fortftihrt
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gegen den Willen (?) itu'es Yaters untl ihrer Mutter und e i e

e r k e n n t, so soll der Mann, d.er sie wider Willen (?) erkannt

und vergewaltigt hat, auf Befehl iler Götter getötet wer-
den.r

AG $ 54.

tWenn clie Tochter eines Mannes, die noch Jungfrau ist, die

im Hause ihres Vaters wohnt, die man noch nicht rrit einem

Manne verlobt hat, die nicht vergewaltigt worden ist, nicht ge-

heiratet word.en, auf deren Vaterhaus man einen Rechtsanspruch

nicht bekommen hat, tl'enn ein Mann, sei es inmitten der Staclt

od.er auf dem Felde, oder wählend der Nacht auf einem freien

Platz, oder in einer Scheune orler auf einem Feste in tler Stadt.

ein Mann hat gervaltsam (die) Jungfrau gepackt und hat sie

geschwÍingert, so darf der Vater iler Jungftau tlie Gattin dessen,

der der Jungfrau beigewohnt hat, nehmen, zum Sohwängern

darf er sie (hin)geben, ihren Gatten braucht er sie nicht zwtick-

zugeben, er darf sie nehmen. Der Vater kann seine Tochter'

der beigewohnt worden ist, dem, der ilu beiwohnte, wie z u I'

E h e g e b e n. Gesetzt, eine Gattin von ibm ist nioht vorhan-

den, so soll rler, der (ihr) beiwohnte, clas Dreif ache an
Gelcl rles Preises f är' rlie Jungfr¿u ihrem Vater
geben. Der, cler ihr bein'ohnte, soll sie heirateu, er darf
sie nicht verBtossen. Gesetzt, ihrem Vatei ge-

f äll t cl as ui c ht, so soll er das Dreifache des Geldes ftir die

.Iungfrau entgegennehme[, seine Tochter kann er, wem (immer)

es ihm gefå,llt, geben.r

Wenn man rliese Parallelen überblickt, so fallen sofort gewisse

Ähnlictrteiten ins Auge. Nur Exodus und AG setzen tlen Fall vor-

aus, rlass der Yater des geschwächten Mädchens siclì weigert, seine

'l'ochter dem Verführer oder Vergewaltiger zul Frau zu geben.

Warum diese Eventualitåit in Dt nicht beräoksicbtigt worden ist.

ist nicht leioht einzusehen. Vielloicht hängt es aber mit der all-
gemeinen Tendenz des Dt zusammon,. tlie elterlicbe Gewalt äber

ctie Kinder zu beschråinken (vgl. Dt 21: 18 ff.). Dies ist umso bes-
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ser zu verstehen, als der Wortlau¿ des masoretischen Textes Þsie

werden dabei ertapptÞ, der m. E. hier d,em d.er I-,XX (arigr$f uer

wird ermitteltn) vorzuziehen ist, an die Mitsohuld des Mlidchens

rlenken lässt. Es wird sich hier (Dt 22: 28 f.) um einen in Dt 22:

23 ff. geschilderten, analogen I'all hantleln, in dem eine verlobte

Jungfrau in cler Stadt vergervaltigt rvird, wo sie Gelegenheit gehabt

håtte, um l{ilfe zu rufen, es aber nicht getan hat. Der parallele

assyrische Text stimmt in dem Punkte mit Dt übereiu, dass der

Mann in beitlen Gesetzen das vergewaltigte Mädchen heiraten muss

und kein Recht hat, sie zu verstossen. Der Schadenetsatz, der an

rlen Vater bezahlt wertlen muss, steht immer im Verhältnis zum

Kaufpreise tler Jungfrau: nach Exodus der gewöhnliche Kauf-
preis, der in Dt auf 60 Sekel Silber geschätzt wird, nach AG aber'

rlas Dreifache. Daraus ersehen wir zugleich, dass die Exegeten im
Unrecht waren, d,ie in Exodus 22: L6 an eiue Quote oder einen Teil
des Kaufpreises dachten (rdas bei der Verlobung tibliche Angeltlr

[Ilor,zrxaon bei Ifuutzsch, Die Heilige Schrift tles AT. 8. Auf-
lagel). Zum Verstänclnis von AG 1 mag noch hinzugeftigt werden,

dass die eigentliche Strafe, d. h. die Preisgebung der Ehefrau des

Schuldigen au{ einer Anwentlung des Talionsprinzips beruht (vgl.

LiH 209-210, 229-230) und dass der Schadenersatz nur dann in
r\nwendu4g kommt, wenn von jenem Prinzip nicht Gebrauch ge-

rn¿cht werden kann. Die sumerische Parallele steht hier isoliel't

mit ihrer Darstellung tles Tatbest&ndes, wobei unterschietlen wird,
ob der Entfühter tler Jungfrau beigewohut hat oder nicht. Die

nuf jenen Fall gesetzte Todesstrafe fällt aul. Ob dies ¿uf die ver-
schiedene Wertschåtzung der Frau bei den Sumerern und bei den

Semiten hindeutet, mag dahingestellt bleiben.

Zum Verståindnis der I¡eviratsehe bieten dier neuen assy.

risohen und hethitischen Gesetze viel wiclrtiges Material. Nach
AG $ au, 81 kommt die l-¡eviratsehe nicht nur nach dem Tode eines

mÈinnlichen, sondern auch nacb dem eines weiblichen Mitgliedes
der tr'amilie in Betrachl. Dt 26: 6-10 (untl Gen. 38) setzen nur'

r Der assyrische Text ist wohl überarbeitet, rvie Kossnlx¡n (bei Ehelolf
S. I 11.) gezoigt hat.
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clen erstgenannten F'all voraus (ebenso l-¡ev. 18: 16; 20:21, wo

eine solche Ehe verboten wird, aber niclrt Mattlt. 22:24). Densel-

ben Stanrlpunkt nimmt auch HG ein, wo der entsprechende Para-

graph (No II ?9) lautet: rW'enn ein Mann eino n'rau heiratet, dann

der Mann stirbt, d¿rnn kann sein Bru[derl seitte Ehefrau nehmen,

alsdaún kann sein Vater (sie) nehmen; rvenn dann auch sein Vater

stirbt, so kann ein Bruder von ihm, welche X'rau er (auch schon)

geheiratet hat, (sie) nehmeu, es (findet deswegen) Stra{verfolgung

nicht (statt).u Eine å,hnliche llbertragung der Schwageruechte unrl
-pflichten wird auch im Buche Ruth vor¿usgesetzt.

Jene assyrische Sitte könnte im Gegensatz zu der von AT

uniL tlG vorausgesetzten æinseitigenu Sohwagerehe als uzweiseitign

bezeichnet werden (vgl. KoscurtKnn, {)uellenkritische Untersuchun-

gen S. 46 ff ., wo auch ein ausftiluliches Verzeichnis äber die <iies'

beztigliche l,iteratur zu finden ist): \üie die Witwe eines Bruders

das Woib des anderen Bruders wird, ebenso kaln auch d'er Mann

die Schrvester seiner verstorbenen X\'au zur Gattin verlangen. 'Ðin
solches zweiseitiges l-,eviratsverhilltnis kann schon eine Folge der

Verlobung sein und zrvar so, dass an Stelle tler verstorbenen Braut

ilu'e Sehwester tritt, an Stelle des verstorbenen Bräutigams sein

Bruder. Kommt die Ehe nicht zustande, so muss der Preis filr die

Braut zurtickgegeben werdon, nicht aber die zum Untgrhalt dot'

Braut (der F'rau) gegebenen Geschenke, wie Getreide, Schafe etc'

Als Beispiele seien AG $ sl und 43 angoftilut, da sie diese Verhålt'

nisse gut beleuchten: nGesetzt, sla Mann [at in das Haus seines

(kiinftigen) Schwiegervaters ilas Br¿utgesclrcuk gebracht, çeine

Gattin ;rber. ist (spåter) gestorbeu, Töclrter seiues Schrviegetvatel's

sind vorhantten, so kann er, \4/enn eB dem Schrviegervatet' gefåillt.

eine Tochter seines Schrviegervaters etttsprechencl seiner ver$tol-

bonen Gattil heiraten, oder er kann, wenn es ihm gefÈillt, d¿e Geld.

d¿s er gegeben hat, (zurück)nehmen. Weder Getrei<le uoch Schafe,

nooh irgenil etrv¿rs Essbares soll man ihm geben, lediglic[ rlns Geld

soll er entgegeÌnehmen.D - ($ 4s) lGesetzt, ein Mann hat ettrveder

0l auf den Kopf (dcr Tochter eines Manues) gegossen, oder cr hat

(.........) Eaben gebt'aclrt, rler Sohn, dem man rlie Gattin be-
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stimnt hatte, ist entwedet gestorben oder ist vsrschwunden (ge-
flohon)' so kann er unter seinen übrigen söhnen vom åltesten sohne
bis zum jüngsten Sohne, der (mindestens) 10 Jahre alt ist, wem
(immer) es ihm gefåillt, (rlie lh'au) geben. Gesetzt, der Vater ist
gestorben, und der solru, deur man die Gattin bestimmt hatte, ist
ebenfalls gestorben, ein Sohn des vel'storbenen Sohnes, tler (min-
destens) 10 Jahre ¿lt ist, ist vorhandcn, so soll der (tlie Gattirr)
heiraten. Gesetzt, die söhne des (verstorbenen) sorrnes sincl unter.
l0 Jahren, so kaun der Vater der 'loclrter, wenn es ihm geftillt.
seine 'fochter (einern dieser Söhne) geben, oder er kann, wenn e"r

ihm gefrillt, (es) gegenseitig rückgängig machen. Gesetzt, ein Sohn
ist nicht vorhanden, so soll er alles, was er entgegengenommeu
hat, (Edel)steine unrl alles Nicht-Essbare, in vollem Betrage zur.tick-
elstatten, Essbares aber braucht er nicht zurückzuerstattent.

Dem ¿ufmerksamen L¡eser rvird hier. aufgefalleu sein, dass
uach rlem llorle rles verlobten und scitrcs vaters clas schwager.-
rr:cht niclrt ¿uf den Brutlel rles ersteren, $olrtlerll auf seinen min-
rlestens l0 Jahre ¿rlteu sohn übergelrt. Diese sitto erilnert an die
bei andereìr völkeln geltende Regel, nach der rler solln die x'rau(en)
(selbstverståindlich die eigene Mutter ausgenommen) seines ver-
storbenen Vaters für sich in r\nspruch nehlneu kann. ltutatis
mutandis dtir{te dies ¿ruch filr Absalom gelten, rler nach seirem Auf-
stand gegen David und dessen Flucht aus Jerus¿rlem sich tles [Ia-
rem.s seines VateÌs bernächtigte (vgl. Z. Sam. t6: 16; tri: ZL._ZZ).
l)¿s befremclende Gebahren abs¿loms sollte worrr ein symbol da-
Iür seiu, d¿ss der sich ¿uf der Fluclrt befindliche David von Jahn'+r
verstossen und sein königlicher Besitz au{ seineu sohn übergegarr-
gen lvrire (vgl. Dt Z0:7; ZB: B0). Dagegen scheint AG niclrt gerade
rlcn Fall im Auge zu haben. von dem Dt 26: 6-1o redet, nämlich
dass, wenn Brtidel zusammen rvohnen unrl. einer volr ihnen stirbt.
der andere Brutlel' die kincler'lose witwc seines Bruders heiraten
soll. AG {i 46 bostirrunt, tlass nach dem 'fode cles Ehomanues die
witwe, wenn ilu' Maun bezüglich ihres tlnterhalts nichts bestimmt
hat, von ilrren Söhne¡r ernåhrt werclen soll und dass die Söhne
sié nrvie eine lìraut, tlie sie liebenn behandeln sollen. Ist sie eine



t54 A. F. PUT,KKO,

späitere Gattin untl kinderlos, so soll sie von ihren Stiefsöhnen

ernåihrt worden.

Es ist somit auffallend, daes nach AG dem Bruder wahr-

scheinlich nicht clie Pflicht obliegt, die kinderlose 'Witwe seinee

verstorbenen Bruders zu heiraten, obgleich dies gerade nach AT
rlie Regel war und obgleich nach AG $ 26 tlie in der un-
geteilten Hinterlassenschaft lebenden Brilder nach dem Tode

ihres Bruders die Schmuckgegonstände erben, die die kinderlose

Witwe von ihrem Manne erhalten hatte. Der Austlruck in Dt
26: 6 rwenn Bräder zugammen wohnenr ist aber höohst rvahr-

scheinlich nach jener assl'rischen Analogie zu verstehen, Ìvo en{

sich um das ungeteilte Erbe handelt. Die früher bisweilen vorkom-

mende Deutung: Dwenn Brtider im selben Orte wohnent erweist

sich somit als irrefllhrentt (vgl. aucb AG II $ 8, [Tarr,qvrst S. Azl).

Immerhin ist zu bemerken, dass nach jenem AG $ 26 die in Rede

stehencte Frau nicht wie gewöhnlich bei ihrem Manne, sondern im
üarue ihres Vaters wohnt. Auf diese schon oben angedeutete

Ebeform, die auch aus der Simsongeschicbte (Richter 14-16)
bekannt ist, weisen auch AG $$ 26, 27, 82, 83, 86 u. 88 hin. In
einer solchen Ehe scheint clas reclrtliche Verhåiltnis zur Frau nicht
so klar zu sein wie in der auch bei tlen Assyrern gewöhnlichen

patriarchalischen Ehe, deren Hauptmerkmal gerade tlarin besteht,

dass alie lÌau im llause ibres Gatten wohnt. So scheint $ 39 voraus-

zusgtzen, dass auch die trlau, die im Hause ihres Vaters u'ohnt,

fär die Schulrten trnd Vergehen ihres Mannes hafthar ist; CH $ 1ó1,

162 ist auch in dieeem Punkte klarer, denn er sagt hier ausdr'ück-

licb, tlass cìie Frau für die Schultlen ihres Mannes erst dann haftet,
rvenn sie in sein Haus eingezogen ist.

Das Sc heidr¡ ngsrecht stanal bei den Tölkern tles altern

(lrients tiberhaupt nur rlem Manne zu. uNach SFC+ (: Sumerisches

Familielrgesetz) $ 6 droht der ll'au, die sich eigenmächtig von ihrem

n'fanne trennen wil], der Todn lJrmu S. 12S). Nach CH $ f+¿ hat

dic Frau jedoch in dem Falle, class ihr Gatte sie sehr vernachllis-

sigt, das Recbt, sich von ihm scheiden zu lassen. Aucb sonst ent-

halten rlie alten Gesetze Bestimmungen, die, wenn auch inilirekt.
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giinstig liir die Frau sintl. Tm vorbergehenden ist ja schon ein

Fall behandelt worden, in dem der Mann sein Recht verliert, sich

von seiner Frau zu scbeiden. Nach CII $ t¿g darf der Mann seine

von Krankheit ergriffene Frau nicht verstossen, sondern er muôs

sie erhalten, so lange sie lebt. Dt 24:1-4 bestimmt, dass derGe-

scbied.enen ein Scheidebrief ausgestcllt uerden soll und dass der

erste Mann, wenn sie das Weib eines antleren geworden ist und

auch clieser sie verstösst otler stirbt, sie nicht wieder heiraten darf.

Eine gewisse Schranke ist auch hier der Willkür des Mannes ge-

zogen. In der Regel erhült die Geschiedene auch eine Ðntschådi-
gung. SF'G $ 6 lautet: llVenn ein Mann zu seinem 'Weibo: 'du

bist nicht, mein 'Weib!' sugt, so soll er ihr 1/r Mine Silber zahlen.¡r

CE $$ 13?-140 enthält auch verschiodcne Bestimmungen in be-

treff der Entschåidigung cler gescbiedenen Frau. Nur in dem Falle

muss sie leer ausgeheü, wenn sie sich Verschwendung, I-,eichtsinn,

VernacblËissigung ihres Mannes etc. hat zu Schulden kommen las-

seu ($ f¿f). Hinter diesen Betsimmungen steht, was Milde und

Gerechtigkeit anbetrifft, AG $ aZ weit zuräck: uGeseizt, ein Mann

will seine Gattin entlassen, so kann er, s''enn er rrillens ist, ihr
irgentl etwas gehen; ist er (aber) nicht willens, btaucht er ihr irgend

etsas nicht zu geben: leer geht sie binaus.D Yielleicht gilt tliese

Regel aber nur fär <lie patriarchalische Ehe, denn der folgende

Paragrapb lautet: uGesetzt, eine ITau wohnt in tlem Hause ihres

Vaters, und ihr Gatte will sie entlassen, so darf er die Schmuck-

sachen, die er ihr angelegt hat, zurticknehmen; den Mahlschatz I

rlagegen, clen er ihr zugebracht hat, datf el niclrt anltihren. Es

ist unantastbareg Eigentum der Frau.u In der Wahrnehmung der

Interessen der geschiedenen F'rau, auch wenn sie Sklavin ist, n'irkt
I{G I $ 32 beinahe modern: u'Wenn ein freier Mann und eine Skla-

vin sich zugetan sind, diese dann sich zueinander gesellen, er sie

r Das assyrische Wort te-b-þi-te (: tirþâtu in CH) wird hier von T.*¡,1,-

evrsr omarriage settlemento übersetzt und bedeutet wohl etwa Ñersorgungs-

geldr, ontstanden aus dem bei der Verlobung dem Brautvater gezahlten

Brautprris, der in eine Eheschenkung an die Braut umgebildet worden ist
(Koscrllixrn, S.57).
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zu seiner Gattin nimmt, sie alsdann Hausstand und Kinder. schaf-
fen, spåiferhin aber entweder einander böse werden, oder miteittan-
der in Streit gelaten, und rvenn sie dlnn tlas Haus zusammen auf-
lösen, so darf die t(inder der l\hnn an sich nehmen, ein Kind darf
¿ber auch rtie Frau an sich nehmen.t

Ìfberhaupt rvurrle rlie F'rau bei den Semiten lricht hoch ge-

schätzt. AG $ 68 (vgl. auch $ 44) lãsst in dieser Hinsicht einen
tiefen Blick in clie Familienverhältnisse cler alteu Assyler tun. Es
heisst tlorb: lAbgesehen von clen Strafen fär. rLie Frau, die auf tUe-

ser Tafel geschrieben stehen, rlarf der Mann seine Frau pr'ügeln,

raufen, ihr rlie Ohreu verletzen und rlurchbohren. ' Eine Schukl
seinerseits besteht nicht.n lJnrl tlotzdem sind rliese Bestilnmungen.
rvie Koscsrtr<nn rvohl richtig bemerkt, als Schutzvorschriften zu-
gunsten cler F'rau aufzufassen, indem noch weitere Strafen als die
im vorhergehentlen Gesetze u¡td hier aufgezåhlte¡r nicht erlaubt
sind. Wenn der Mann aber sciner F'rnu die Nase ($ t6) orler die
Ohreu ($$ + u. ó) abschnoideu, sie nach seinem Gutdtinken strafen
($$ 16 u. 23) oder mit ihr nach seinem Willen velfahren ($$ tl, zz
n.28) ttarf unrl rlas ¿lles auf Grund seiner eheborrlichen Gewalt über
sie, 8o kann man begreifen, dass der Redaktor des Gesetzbuches

dies schon fär genügend hielt und an Stelle rler letztgenannten
unbestimmten Formcln konkrete Strafen einsetzte (vgl. Kosasi\-
rnn bei Ehelolf S. 1S).

Anch tlie Strafe, die einel l{ule auferlegt rvilrl, clie sich vel,-
schleiert in der Öffentlichkeit zeigÍ, ist barbarisch. Man soll ihr
50 Stockschlåge velsetzen und Asphalt auf ihreu Kopf giesserr

(AG $ 40). Nebenbei sei bemerkt, dam jene assyrische Sitte, nach
der dje l)irue iu cler Ölfentlichkeit unverschleierl; auftreten mues,
gegen die althebl'äische Sitte ist (vgl. Gen. 38: 1.6). Dageget keunt
tlet' babylonische Talmud oine Vorscluift, uecb rler nichtjädische
vcrheiratete X'rauen verschleiert auftratet, das lJnvr,'r'schleiertseilr
aber ein Zeiclrcn des Unverheiratetseins war' (vgl. auch t. Kor.
11: 10, rvt¡ clie traditionelle r¡MashtD mit Schleier oder Haube tiber-
setzt rverclell muss. G. Kmrul, lRabbinicau, Leipzig 194J, S. 20 ff.).
Dass das Verschleiert ein Zeichen der Ehefrau ist, geht auch aus
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AG $ 41 hervor, denn es heisst dort: ¡r'Wenn ein Mann seine Ge-

langene verschleiern vill, so soll er ó oder 6 seiner Gefäbrten dazu

einladen, sie vor ihnen verschleiern und also sprechen: 'Mein Weib

ist sie!'; und dann i.st sie seine tr\'au.r Nach Dt 21: 10-14 wurde

eine Kriegsgefangene nach gewissel Zeremonien verehelicht, die

.ietloch mehr ritueller als rechtlicher Art rvaren.

Verschårf te S traf en rvurdennur ausnahmsrveise ange-

wand.t. Nach AT (vgl. Jos. 10:26;2 Sam.4:12; Dt 2L:22f) wurde

nach iler Vollstreckung der Todesstrafe der Leich¡ram des Hinge-

richteten noch aufgehåingt, aus religiöser Scheu aber vor Abend

abgenommen (Jos. 8: 29; Matth . 27:67 ff.). AG$ 62 bestinmt: uWenn

ein Weib von sich aus ihre I-,eibesfrucht abtreibt, so soll man iht'

rlen Tatbestanrl nachweisen, sie vor Zeugen äberführen und sie

pfählen und nicht begraben. Wenn sie beim Abtreiben ihrer Lei-

besfrucht stirbt, so soll man sie pfåihlen und nicht begraben.n

Auch in A'Jl (vgl. Ps. 79:2; Jer. 222t9) client das Nichtbegraben

dazu, die Entehrung noch zu steigern.

HG enthält eine Menge Eh e- und Keuschheits-Ges etze,
die mit denjenigen von Leviticus nahe verwandt sind untl sie von

gewissen Gesichtspunkten aus beleuchten und vervollständigen.

F olgende Gegenüberstetlung möge diese Tatsache klarlegen:

l¡ev. 18: 7 -8.
uDie Scham deines Vaters untl die Scham rieiner Mutter d¿rfst

du nicht entblössen; es ist tleine l\{uttet, du darfst ihre

Scham nicht entblössen. Die Scham des Weibes deines
V a t e r s darfst tlu nicht entblössen, es isl, deines Vaters Scham.r

(Paralleltext 20: 11.)

lUncl wenn jemand bei dem'Weibe seines Vaters
. liegû, so hat er ilie Scham seines Vaters entblösst; sie solleu

beide mit dem Toile bestraft \l'erden, Blutschultt lastet auf

ihneu.¡r

HG II $$ 26, 26.
p'Wenn ein Mann seine eigene Mutter vergewaltigt, so

findet Bestrafung statt; wenn ein Mann die Toclrter vergewalüigt,
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so finttet Bestrafung statt; wenn ein Manu den Sohn verge-

waltigt, eo findet Bestrafung statt.r) - twenn sie ihm aber

freiwillig sich hingeben, Manû oder x"rau, so findet strafverfol-

gung nicht statt. Wenn ein Mann seine Stief mutter
vergewaltigt, so findet Strafverfolgung nicht statt' wenn aber

sein Vater noch am l-¡eben ist, so fintlet Bestrafung statt'n

cH $$ 1ó?-168.
rcesetzt, jemand hat nach dem Tode seines Vaters im S c h o s s e

s ei n er Mutt ergeruht,sowirdmansiebeidevelbrennen'Þ --
nclesetzt, jomantt ist nach d.em Totte seines vaters im schosse

seiner Stief mutter, die Kinder hat, eltappt rvorden,

so wird. der Betreffende aus der Familie ausgestossen.l

Ilier ist vor allem zu bemerken, dass IIG tturchaus milder iet

und filr die betreffentten verbrechen keine Todesstrafe kennt. cle-

wisse ztige von ÏIG (2. B. uwenn sein vater noch am Leben istr)

erinnern an die Ausdrucksweise von CH (rmach tlem Tocle seines

va[ersu, vgl. auch Lev. 18: 18), aber sein registrierender stil kann

m. E. am besten mit demjenigen vom Priestercodex rles Pentateuchs

vergliohen werden, welcher stil auch in jenem Kapitel des I-,evi-

ticus typisch ist. Es ist immer aufgefallen, class das in Lev. 18:

6-19 überlieferte, sonst wahrscheinlich fiil' erschöpfend geltende

Eheverbotsverzeichnis ctie Möglichkcit nicht beräcksichtigt, dass

der vater mit seiner Toshter Geschlechtsumgang pflegen kann,

obgleich ein solcher Fall aus Gen. 19:31ff. bekannt ist. Der zu-

letzt zitierte Paragraph ttes I{G erwähnt nun ausdrttcklich auch

einen solchen Fall und erstreckt das Verbot auch auf Vater untl

sohn.l HG II $ 81 verbietet ausserdem ttem Manne geschlecht-

licben umgang mit der Tochter seiner Frau oder, wenn er diese

Tochter geheiratet bat, mit ihrer Mutter oder mit ihrer schwestelr.

Dicsen Fållen entspricht l-,ev. 18: 17, 18 untl 20: 14' Der Unter-

schied besteht nur darin, dass L,,ev. 20: L4 die Toilesstrafe (ver-

r P[dorastio, woraul Lev. 20:19 die Todesstrafe setzt, wird AG $

20 mit Kaglrieren bestraft. vgl. auch A G $ t9, wo es sich um verleum-

dung hirsichtlich dieses Vergehens handelt.
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brennung) vorschreibt, währenrl HG hier wie auch an audete¡t

Stellen nur im allgemeinen sagt, dass Bestrafung stattfindet, welche

Ausdrucksweise wohl nach Analogie von Lev. tg: g0 ff. zu ver-
stehen ist, wo es heisst, dass ein Mann, der sich mit der Sklavin
eines anderen Mannes fleischlich vermischt, bestra{t werden soll.
jedoch niclrt mit dem Tode, unrl ihm eine gewisse Ïlusse auferlegt
werden soll.

tr-íir HG ist es eigenttlnlich, dass es auch hier', abrveichend vol
den Parallelgesetzen, zwischen Vergewaltigung und lreiwilliger Hin-
gabe unterscheidet und somit dazu kommt, Ftille zu berücksichti-
gen, die wohl ausserordentlich selten \\'aren. Vielleicht beruht dies

aber auf einer gewissen Gesetzestheorie.

Die ausserordertliche Miltle von I-lG muss in gewissen l'éillen
als sittliche Laxheit ganz beclenklicher Art bezeichnet werden. So

z. B. $ 80: uWenn ein freier Mann Sklavinnen, rlieserund jeuer,

beiwohnt, so findet Strafverfolgung nicht statt. 'Wenn einer Freien
die eigenen Verrvandten beirvohnen, so findet StrafvelfoÌgung nioht
statt. 'Wenn einer Sklavin orler einer llure ein Vater und sein

Sohn beirvohnen, so findet Strafverfolgung nicht statt.u Bei den

Hethitern war also das erlaubt, was der jüdische Prophet Amos

(2: 7) fär einen schweren X'revel hålt, indem er sagt: pVater und

Sohn gehn zffarnmer zul Dirne um meinen heiligen Namen zu

entweihen.l Jene hethitische Parallele zeigt, dass es unrecht war',

jene Amosstelle auf kultische Unzucht zu d,euten, ja sogar die

Echtheit derselben anzuzweifeln (vgl. Snr,r,¡¡r: Das Zrvölfprophe-

tenbuch 1932 z. St.).
Wie ÌIG sich zur Sodomie verhält, ist für die Rechtsge-

schichte nicht ohne Interesse. I-¡ev. 20: 16, 16 (vgl. 18: 23) ltält
dieses Verbrechen ftir eine schn'ere Schandtat unrl schreibt vor,

dass sowohl der Mensctr (Mann oder Frau) ale das Ti er
getötet werden muss. HG II $$ za, 7+,86,86 behantlelt

dieses Thema ausftihrlich; das wiclrtigste davon sei hier angeführt:

($ ?S) rS enn ein Mann ein Rintl vergewaltigt, so findet Bestrafung

statt, er muss sterben; man.bringtihnvor des KönigsThron,

untl tler König kann ihn erschlagen, eB kanu aber
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¿uchderKönigihulebeulassen;eraberdarfnicht
vor den König tretent (d. h. wohl: von sich aus mit einem Gnaden'

gesuche, ZnrunnN) -' ($ ?4 hat tlenselben Wortlaut, nur kann

wegen des verdorbenen Textes der Tiername nicht entziffert wer-

den). $ 86: uWenn jemand ein Schwein' oinen Hund vergewaltigt'

I o muBs eï Eterben; bringt man solche zum Tore des Palas-

tes, Bo kann der König sie erschlagen' auch kann
rtet König sie leben lassen; Yor den König aber ilarf

ein solcher nicht treten. wenn ein Rind gegen einen lvlann anläuft,

so muss clas B,ind sterben, der lvf ann aber braucht
nicht zu sterben;1 schal soll fär den Mann als Ersatz ein-

gesetzt werden, dieses soll man dann totschlagen. wenn ein schwein

gegen einen Manu anläuft, so findet strafverfolgung nicht statt.u

$ g6 a: n'wenn ein Mann ein Pferd oder ein trfaültier vergewaltigt,

so iindet strafverfolgung nicht statt, der König tut darüber keinen

Ausspruch, auch wircl er tleshalb nicht zu einem verschnittenen.u r

ob alle tliese ctrastischen Flille auf wirklichkeit beruhen odeÌ

eher, was waluscheinlicher ist, ihren ursprung nur der Gesetzes-

theorie verdanken, die wohl fordert, dass alle nuÌ denkbaren Fåille

aufgezählt werden milssen, mag clabingestellt bleiben. (auf Fåille

der sodomie aus der Geschichte des Altertums n'irtl im Dillmann-

Rysselschen Kommentar (1S9?) zu I-,ev' l8: 28 hingewiesen') Sehl

befremdencl ist die Bestimmung, dass eine Begattung von Mensch

zu Pferd oder Maultier nioht strafbar sei. Dass das betreffende

wort uvergewaltigenu auch hier, wie an anderen oben angeftiùrten

stellen im geschlechtlichen sinne zu verstehen ist, kann angesichts

desübrigenlnhaltsderParagraphenkaumbezweifeltwerden.
Religionsgeschichtlich bedeutungsvoll ist $ 81, aus dem wir sehen'

dass auch HG ctie ldee tler stellvertretenden Sühne (vgl' Gen'

22: l8; I-¡ev. 19: 20 i.) kennt: anstatt des Mannes wird ein Schaf

getötet,d.h'urspriing]ichwertlenalsoauchbeiderrHethitern

r Dns Kastrieren, das AG 20 für die Påderastie vorschrcibt, war also

auch der ålteren hethitischen Oesetzgebung bekannt, obgteich in der uns

vorliegenden Gesetzesredakl,ion nicht mehr davon Gebrauch gemacht wird'
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wie im alten Israel sowohl d.er Mensch als das Tier getötet wor-

den sein.

Den S t i I cler hier behandelten Gesetze möge auch das folgende

Beispiel charakterisieren. Es zeigt, wic verschieden ein und der-

selbe Rechtsfall in den parallelen Gesetzen formullert werden kann.

Ex. 2L:37i 22:.3;22:2b.
rWenn jemand ein R i n d oder ein S c h a f stiehlt uncl es schlach-' tet oder verkauft, so soll er fünf Stitck Rintler ftil das B,intt

u¡d vier Stück Schafe für das eine erstatton, - Wird, das Ge-

stohlene, sei es ein Rind, ei n E s eI oder ein Schaf, noch lebend

bei ihm vorgefunden, so soll er doppelten Ersatz leisten. -
Frsatz muss er auf jerlen Fall leisten; besitzt er nichts, so m a g

er zur Deckung des von ihm Gestohlenen verkauft wer'
d e n.rl

cH$s.
rWenn jemanct ein R i n d, ein S s h a f, einen Es e l, ein Sohwein

oder ein Schiff gestohlen hat, so wird er, wenn es einem Gottc

oder dem Hofe gehört, es 30-f ach wietlergeben; gehört

es eincm Hörigen, so wird er es l0-fach ersetzen; hat iler Dieb

nichts zu geben, so wird er getötet.r
IIG I $$ 68-60.

rWenn jemand ein Grossrind stiehlt -- wenn es eiu Rind
unter einem Jahr ist, ist es noch kein Grossrind, wenn es eiu

einjåihriges Rind ist, ist es noch kein Grosstind, wenn es ein

zweijäluiges Rindist, erst d.iesesist ein Gross¡ind-so m u s s t e

man f rüher 30 Rincler geben; jetzt braucht er nul'

noch 16 Rinder zu geben, und zwar muss er 6 zweijährige Rin-
der, 6 einjährige Rinder, 6 Rinder unter einem Jahr geben;

dann tilgt er seine Schuld.r
($ 69 enthält ganz ähnliche Bestimmungen über ein Grosspferit.)

($60): uWenn jemantl einen Wiclder stiehlt, Eo musste

man Îrüher 30 Schafe geben; jetzt braucht er nur noch 16 Schafe

zu geben, und zwar mucs er 6 Wollschafmütter, 6 Schafböcke,

6 LÊimmer geben; dann tilgt er seine Schultl,n

tt
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HG$$64.--66,68-?0behantlolndenDiebstahlfolgenderHaus-
tiere: Pflugrind, Zugpferd' Grossziege oder Ziegenbock, Kuh' I-.¡ast'

stute und. IV'ollschafmutter oder Schatbock' $$ 82-84 u' 86 ent-

halten Bestimmungen tiber tlen Diobstahl eines schweiues, wobei

u. a. unterschietten wird zwischen Mastschwein, tråichtigem Schwein

untt Ferkel. Untl noch nicht genug damit: naoh $ 84 mißsen auch

tlie Ferkel tles tråchtigen Schweines gezåi,hlt werden' Das Beispiel

zeigt, wie tlie Kasuistik in HG bis in die letzten Einzelheiten ent-

rvickelt ist. In iliescr Hinsicht ist IIG nahe verwandt mit AG und

unterscheitlet sich sowohl vom Bundesbuch als auch von cH, in

denen trotz der Kasuistik ein tleutliches Streben, allgemeine Ge-

Betzesnormen aufzustellen, nicht zu verkennen ist' Dies ist aber

auch mit HG $ 71 der Fall, der folgend0rmassen lautet: nwenn

jemantl eiu Rintl oder ein Pfertl oder ein Maultier ocler ejnen Esel

stiehlt, sein Eigenttimer ihn (es) ausfindig macht, so darf er es eben

als Ersatz nehmen, ausserdem muss er ihm noch 3 dazu geben;

dann tilgt er seine Schuld.u

Als stilprobe derselben Gesetze köntten auch folgentle Bestim-

mungerì, rlie ctcn Einbruch betreffcn, angeftihrt rverden;

ßx.22:r,2^.
r\\''ird der l)ieb beim Einbruch betroffen und t o t g e s c ltl a-

g e n, so gibt es seinetrvegett keine Blutschuldl hat aber tlie

Sonneschonrìabeigeschienen'soerwächstseinetwegenBlut-
schuld.r

cF{ $ 21.

rsíenn eirr Mensch in ein Haus einbricht, so soll man ihn vor

jener Stelle töten und verscharren''

EGr$e5.
r'wenn ein freier l\[ann ein ]taus bestiehlt, so muss er den g e-

nauenErsatzd.afürgeben;ausserdemmusstefräher
tler Dieb 1 Mine Silber geben, ietzt braucht er nur noch 12

Sekel Silber zu zahlen; wenn or viel stiehlt, legt man ibm viel

auf; wenn er wenig stiehlt' legt man ihm wenig auf; tlann tilgt

cr seine Schultl'r
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Wie man sieht, sind clie Gesetze gÍùnz velschieden formuliert;
am strengsten ist CH, danach clas Bundesbruch, am mildesten ist
auch hier HG,

Im vorhergehenden sind uns schon einige ttålle begegnet, in
rlenen FIG unrl .[_jIl genau denselben Schaclenersatz
angeben, Dazu rnögen I-lG I $ Bo und CIt g 160 verglichen werden:

HGI$Bo.
aWenn eit Mäclchen mit einem lVlanue fest verlobt ist, er ihr
auch tlen lrl'auenpreis gibt, hinterdrein aber die Eltern dies
geringschätzclÌ, tlaln könncn sie sie dem Mirnne versagen, für
den Preis lber müssen sie ihn g-f ac h cutsc hild i gen.rr

uH $ 160.

lGesetzt, jemand hat iu d¿s Ha.us seines Schwiegervaters Ge-

schenke bringen lassen und den }lahlschatz gegeben, darauf
hat cler Vatel des Mlidchens gesagt: ,il\leine Tochter werde ich
Dir keinesfalls gebenu, so soll er iùlles, was ibm gebracht wor-
rlen ist, rlo pp elt zur ä c kge b en.t

AG $ 42 scheint ¿uf dem Standpunkte zu stehen, rlass die Ver-
lobung nicht rückgängig gemacht werrlcn kann.

Die neuesten Untersuchungen habcn gezeigt, dass auch CII
keine Originalschöpfung, sondern aus verschieclenen Quellen zu-
sammengesetzt ist, clie teilweise auf sumerisches Recht zurück-
gehen. I)adurch wird aber rler R.nhm cles altbabylonischen Gesetz-
gebers nicht geschmälcrt. Er hat seine Vorlagen nicht immer
runverrindert übelnommen, sonclern sie umgest¿ltet, abgeåndert
odcr ergänzt, kurz cin Gesetz geschaffen, d¿rs viel mehr als. eine
Kompilation ist und an l{larheit der Disposition und ij}ersichtlich-
keit im alten Orient noch immer unüber¡roffen ist. Io welchcm
Verhtiltnisse die neu entzifferten assyrischen und hethitischen Ge-

setze zu C}I stehen, ltisst sich noch nicht mit Bestimmtheit $agen;

die Frage ist noch zu rvenig untersucht wordcn. I(oscu¡run hat
jedoch vermutet - was an sich schon wahrscheinlich ist -, dass

der Retlaktor des assyrischen Rechtsbuches CH gekannt hat. Dies
musß ma,n rvohl ¿ruch vom Redaktor des HG annehmen. In ttie-
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sen Gesotzeü wird an mehreren Stellen ausalÌücklich gesagt' dass

sie auf einor Bearbeitung beruhen, inttem zwischen åilterem unfl

jllngerem oder verbessertcm Gesetz - lex emendata - unter-

schieclen wirtl. Es ist nioht ohne Interesse, dags gerado jenes ältere

Gesetz, wie im vorhergehenden gezeigt wulde, in gewissen Fällen

genau donselbon schadenersatz aufweist wie cH. Das kann nicht

auf Zufall beruhen, sondern weist auf einen geschichtlichenzusam'

menhang hiu. Die tjbersetzer der hethitischen Gesetze ins Deutsoho'

zruunnN und FmnonroE vermuten, d.ass die hethitischen Gesetze

in der uns vorliegenden Rettaktion uuter Chattuscþilisch III (etwa

1S00-1g?0) eutstande¡ sintl. IInozNf ist geneigt, sie in tlie Regie-

rungszeit Schuppiluliumaschs (etwa 1390 -1360) oder seines Sohnes

Murschilisch II (etrva 1s4?-1S10) zu verlegen. 'wie dem auoh.sei,

die Gesetzesreform, tlie hier volausgesetzt wirtl. würde meines

Erachtens am besten in den Regierungsanfang irgend eines Regen-

ten - darf man an einen Llsurpator denkeu? - pasßen, cler siclì

durch Miltlerung otter völligen Erlass von strafen, Bussen und

Abgaben, ausdräcklich auch ftir clen Palast (vgì. II $$ 7 -g u' 26)

beliebt machen rvollte. Es mag i¡ d.iesem Zusammenþange daratr

erinnert werden, d.ass auch das Deuteronomium gegeutiber dem

Bundesbuche eine Gesetzesreform bedeutet. wie bekannt wurrle

das Urdeutero¡omium (ilas Josianische Gcsetzbuch) im aclrtzehn-

ten Jaìrre tles jütlischen Königs Josia (621 v.Ohr.) aufgefunden,

¿llem Anscheine naclt waf es aber frü[er (ctwa unter Manasse)

niedergesohriebeu worden. In mcinem Deuteronomiuni (1910)

s. 26g f . hatte ich die vermutung ausgesprochen, class dic in Dt

2t-26 erhaltenen zivilgesetze, die vorwiegcntl familien- und ehe-

rochtlicher Natur uncl fast ohne Parallelen im Pentateuch sind,

viel frÍiher als das deuteronomische I(ultusgesctz kotlifiziert wor-

cten sein kônnen. Diese vcrmutung fintle ich nun durch die hethi-

tisc[en unrl assyrischen Parallelcn, die der I{auptsache nach aus

dem 2ten Jahrtausend stammeu, aufs beste bestätigt, Die Kotli-

fizierungszeit der assyriscþen Gesetze låisst sich allerdings nicfut

genau bestimmen. Die schrift untl sprache derselbcn veist nach

aussage tler Fachkundigen ins lBte bis 1óte Jahrhundert. wenn
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rìì¿r,r artch mit KosonlKER illlniùlllrt, (tàss die assyrischeu Gesetze

melìrerc Rcdaktioncll durchgenìàcht haberì und dass clie Schlnss-

red¡lktion als Primtarbeit cincs Juristelt anzttsehen ist, stt könncn

cloch wohì die Gesetze selltst den 2ten J¿rhrtausencl z,ugewiesen

n'erden.

Es ist schr lockend, die l.r'r¡tgr: ¿rufznncrfclt, ob die hethitischen

und assyrischcn Gesetze irgenchvie ¿ruf die l(oclifizierung des israe-

litischen Gesetzes eingewirkt h¿ben. Von eincm rlirekten litera-

rischen Zusammenhang glaube ich abselten zu mùssen. Dazu

sind rlic Gcsetzc zu verschiedeuartig formnliert. Es liesse sich

aber denken, dass der Stoff rler assyrischcn untl hetbitischen Ge-

setze a,uch in Israel nicht nur als Sitte nlrü [lebrauch, sondern

auch in schliftlichcr X'orm bckalnt wa,r. Wir br¿ruchen uur ¿n den

politisclien und religiösen Eirfluss rler Assyrerbenschaft auf Israel

im gten, Sten und Tten Jahrlutndert zu denken. Die Beziehungen

z,rvischen den }lethitern untl den Israelitelt walcll von ¿rlters hcr sehr

n¿he: sclton in der vorisraelitischcn Zeit s¿ren tlir' llethiter bis

Ilebron unrl Berscba vorgerlrungen (vgl. Gen. 23; 27:'lti). Hcthi-

tische Fürstcn von Jerusalem sincl ¿us der Amarn¿lzeit llezeugt

(Krrrrcr,, Geschictrte rles Volkes Israel [1923] I, 268). Einer von

I)a,r,ids t)ffiziercn, dcr bekiunte Uria, rv¿tt eilt llethiter, und in

Salornos Harem w¿ìron atch hethitische Fraucn, llethitische Kö-

ruige werden in .AT öfters erwåhnt (1. Kiln. 10:29; ?. I(ön. 7: 6).

Israels Verùinciungcn nit rlen llethiteru werden fast eben so leb-

haft gen'escn sein rvie ctt\'¿l tlit cleu Ägyptcrn untl Ararnäern.

Dass die hethitischen Gesetze sich tlurch einc gt'osse l(ilcle, ja

sogar Laulteit auszeicltncn, ist wohl ein Problem fär sich. In clie-

sel lfinsiclrt sintt sie uahe velrv¡rnrlt lnit rlelt sumerischen Gesetzen

unct bilclen einen auffallendcn l(ontr¿rst zu tleu nssyrischen [iesetzen,

ftir die Verstümmelungs- untl Plügelstl'afen cltar¿ktcristisch siltd.

Bs ist sohl nicht zu gesagt zu folgern, tlass diese llärte rlcn Semi-

ten iiberhauptlcigcn ist, jenc illilrìe aber' :luf intlogeruraniscrlte Sinnes-

anlage hiutleutet. \\¡as dic rtlumanitätrr tlet' assl'rischen, babl'lo-

nischen uncl israelitiscltet Gesetze aubetrifft, so kann sie lielleicht
tlurch das Htichstmass Stockschläge ver¿uschaulicltt werden, die
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jedes dieser Gesetze kenut: das assyrische 1,00, dtrs babylonische
60 (CE $ S02), das israelitische 40 (Dt p6: B), während sie in HG
ganz fehlen.

Die vorhergehende Untersuchung hat gezeigt, tlass der Alt-
testamentler, dank der epochemachenden Ergebnisse der Assyrio-
logie untl der llethitologie, jetzt in der Lage ist, uicht mrr altbaby-
lonische, sondern auch altassyriscfue und hethitische, ja sogar sumc-
rische Gesetze zur Vorgleichung herauzuziehen. Der Nutzen, dcr.

daraus cntrrteht, ist niclrt hoch genug zu sch¿itzen. Die neucn lìeal-
kenntnisse erleiclrtern in hohem Gr¿rtle rlas Verst¿indnis der ent-
sprechenden alttestamentlicheu Texte, wie diese iluerseits ftir. die
Erklåirung der neuen Paralleltexte richt olure Bedeutung sirrcl. Die
alttestamentliche Forschung u'irrl somit in neue lÌahicrr gelenkt
und in rnanchellei rileise geförrlert. Die l¡isher nrit Vorliebe be-
triebono literarkritische lTntersuchung tles AT - arì sich wicrrtig
unil ntttzlich * ist und. blcibt irnmer etn¡rs einseitig, solange man
nur mit dem ¿lttestamcntlichen ì,late;'ial operieren kann. Diese
Art kritischer Untersuchung mnss, un fruchtb&r zu sein, irnmel,
mehr an die rechts- und kultur.geschichtliche X'orsehuug rles alten
orients anknäpfen und sie berücksiohtigen. Erst riurch eine solche
vergleichende Forschung wirtl die Eigenart tles israelitischen Ge-
setzes und der religiösen Schöpfung des Mose und tler grossen Pro-
pheten, deren sittlichcr Monotheisrmrs iln ¿lten Orient ganz einzig-
artig dasteht unct sozus&gerì die Vorstuftr dcr religiäsen Entrvick-
lurtg zurn Christeiltum bildêt, ins volle l,icht geriickt.


